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Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen zum 
Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. In der Eigenschaft 
als langjähriger Bauberater bin ich am guten Gedeihen der Casinobranche interessiert und nehme deshalb zum 
Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die AHV und 
die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter 
das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich 
eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht kontrolliert 
sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr innovativen -
Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl Spielhallen 
entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den 
Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber 
hinaus sind in den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland 
abgewandert. 

b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-Spielbankenspiele 
ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte Bruttospielertrags­
volumen beträgt rund CHF 150 Mio. 



Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und führen 
zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit 
die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Glücksspiels 
unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen und zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. Diese Entwicklung 
muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die 
ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten und überwachten 
Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für 
die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht 
ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende Hauptanträge: 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
Verzicht auf Präventions-Kommission 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. 

Freundliche Grüsse 

W-BAG AG Baumanagement 



1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt 
und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt 
dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel 
ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich 
ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken 
bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von 
der Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, 
aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art 16 

Art 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gehören die Jackpotoyeteme der Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspielturniere1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine Geldspielturniere2); 
g. Spielbankenspiele: Geld6piele, dio weder Groec noch Kleinspiele darstellen. Geldspiele, an denen eine 
begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch 
online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Art 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung dër ESBK. 

1 Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 



2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Die ESBK kann der Konzessionärin auch die Durchführung von kleinen Geld6pielturnieren erlauben. 
3 Spielbanken dürfen dië Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
•internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender Weise mit 
dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und 
international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen 
in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und kompliziertes 
Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener 
bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland 
angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch 
im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben 
entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller 
besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 
25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 
1 Die vSpîèJbJink rnapht dertBJi^l^ übê r 
a. Köf tzJ^^ und finanzielle^ Hinsicht; 
b. die'Maèslîâfe korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht die Spiolbank Angaben über die Einhaltung der Anforderungen 
nach Artikel 17. 
2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, reicht der ESBK 
ein Zertifikat einer akkreditierten Prüfstelle ein über dio Einhaltung der spieltechni6chen Vorschriften. 
3 Der Bundesrat kann Vorschriften über dio Prüfung und Konformitätsbewertung der automatisiert oder online 
durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 



2 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzon 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher eingereicht gemacht worden sind. 



1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss 
nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten 
in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa 
dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 
Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut 
werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der 
Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten 
Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie 
nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt 
werden. Mit anderen Worten soll der Status quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur 
Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
einer Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel im 
Wesentlichén airtömatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser Art, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspielturnieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspielturnieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 



den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 
Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 
Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art 146 

Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen fuh.dië Ërwèitërùngen derKohzéssion um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 



1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 

* * * 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendtich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

Dominique Weber 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun­
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt sollen die geltenden Spiel­
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier­
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel­
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan­
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu­
tert sind. 

Jliche Grüsse 

Gerda Hauenstein 
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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Geldspiele 
(Geldspielgesetz; BGS) 

Sehr geehrter Frau Bundesratin Sommaruga 
Sehr geehrte Frau Benoît 
Sehr geehrte Herren Besson und Hilti 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Stiftung Jugendsozialwerk Blaues Kreuz Baselland nimmt die Möglichkeit wahr, Stellung zu 
nehmen zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele (BGS). Die Stiftung Jugendsozial­
werk arbeitet in den Bereichen Soziokulturelle Animation (Jugendarbeit / Streetworking, Famili­
enberatung), sowie mit sozial- und arbeitsagogisch geführten Wohn- und Arbeitsintegrationsan-
geboten (Wohnheime / Arbeitsintegration für Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachse­
ne). Das heisst, wir arbeiten massgeblich in der Prävention, als auch in der Wohn- und Arbeits­
integration. In diesem Zusammenhang begegnen wir häufig Menschen, die unter einer Abhän­
gigkeit und / oder einem psychiatrischen Krankheitsbild zu leiden haben. In den letzten Jahren 
haben Platzierungen innerhalb unserer Angebote mit Menschen, die unter nichtstoffgebundenen 
Abhängigkeiten (Spielkonsole / Online-Game-Sucht) leiden, massiv zugenommen. 

Generelle Würdigung 
Die Stiftung Jugendsozialwerk begrüsst den Entwurf zum Bundesgesetzs über Geldspiele im 
Wesentlichen, ortet aber zum Teil gravierende Mängel, was die Prävention und die Massnah­
men zum Schutz der Spielerinnen und Spieler betrifft. Im Folgenden wird aufgezeigt, wo und in 
welcher Form Nachbesserungen an der Vorlage notwendig sind. 

Wohngemeinschaft Falkennest Tel. 061 922 01 40 BLKB www.jugendsozialwerk.ch 
Rheinstrasse 21 Fax 061 921 94 16 KontoNr. 16 1.102.357.24 Stiftung Jugendsozialwerk JS 
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1. Finanzierung der Kantonsaufgaben 
Das neue Gesetz stärkt die Kompetenzen der Kantone in Bezug auf die Prävention, Beratung 
und Behandlung von Glücksspielsucht, was aus Sicht der Suchtfachpersonen sehr lobenswert 
ist. Konkret werden die Kantone dazu verpflichtet, Massnahmen zur Prävention von exzessivem 
Geldspiel zu ergreifen sowie Beratungs- und Behandlungsangebote für spielsuchtgefährdete 
und spielsüchtige Personen und für deren Umfeld anzubieten. Das Gesetz sieht aber keine 
Abgabe für die Finanzierung dieser Aufgaben vor. 

Heute existiert zwar eine Präventionssteuer. Diese wird aber ausschliesslich auf den Bruttoein­
nahmen der Lotterie- und Wettspiele erhoben (Art. 18 der Interkantonalen Vereinbarung über 
die Aufsicht und sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal und gesamt­
schweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten) und reicht nicht aus, um die Kosten, wel­
che die Spielsucht in der Schweiz jährlich verursacht, zu decken. Die Suchtfachorganisationen 
der Schweiz schätzen den Bedarf dazu auf rund CHF 20 Mio.1 Wenn das Angebot der Geld­
spiele in der Schweiz erweitert wird (Online-Casinos z.B.), wie es das neue Gesetz vor­
sieht, gilt es, den Kantonen umgekehrt genügend Mittel zur Verfügung zu stellen, um die 
mit den Geldspielen verbundenen Risiken zu bekämpfen. 

Um dieses Problem zu lösen ist es wichtig, die Steuer, die heute auf den Lotterie- und Wett­
spielen erhoben wird, auf die Casinos auszudehnen. Beide Bereiche (Lotterien und Wetten so­
wie Casinos) tragen in unterschiedlicher Art und Weise, aber gemeinsam, zu Spielsuchtproble­
men bei. Es scheint daher natürlich, dass auch beide in die Verpflichtung genommen werden, 
wenn es um die Bekämpfung dieser Probleme geht. Deshalb gilt es, einen Teil der Spielban­
kenabgaben, welche die Casinos heute bereits entrichten, der Prävention und Behand­
lung insbesondere von Glücksspielsucht zuzuführen sowie die bereits existierende 
Spielsuchtabgabe auf den Lotterie- und Wettspielen zu eben diesem Zweck zu erhalten. 
Die Stiftung Jugendsozialwerk empfiehlt deshalb, den Gesetzestext folgendermassen zu ergän­
zen (Ergänzung kursiv): 

9. Kapitel Besteuerung und Verwendung der Spielerträge 
I.Abschnitt Spielbankenabgabe 
Art. 121 Abgabesätze 

1 Der Bundesrat legt den Abgabesatz so fest, dass nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte 
Spielbanken eine angemessene Rendite auf dem investierten Kapital erzielen können. 

2 Der Abgabesatz beträgt: 
a. mindestens 40 und höchstens 80 Prozent des Bruttospielertrags, der in einer Spielbank 

erzielt wird; 
b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent des Bruttospielertrags, der mit online durchge­

führten Spielbankenspiele erzielt wird. 

3 Der Abgabesatz kann während der ersten vier Betriebsjahre bis auf die Hälfte reduziert werden. Bei 
der Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen 

1 GREA, «Révision sur la législation des jeux d'argent: Financement des mesures de protection des joueurs en 
Suisse», 2012. 



Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in Würdigung aller Umstände für die einzelnen oder für meh­
rere Spielbanken zusammen neu festgelegt werden. 

neu : 
4 

Um ihren Verpflichtungen nachzukommen, erhalten die Kantone vom Bund und von der interkanto­
nalen Vollzugsbehörde einen Prozentsatz der Bruttoeinnahmen der Casinos und der Grossspiele. Die 
Kantone nutzen diesen Ertrag für die Suchtprävention und -behandlung, insbesondere der Glücks­
spielsucht. 

neu : 
5 Die Beträge, die den Kantonen zu Zwecken der Prävention und Behandlung zur Verfügung gestellt 
werden, werden vom Gesamtsteuerbetrag, den die Spielbanken entrichten, abgezogen. 

2. Koordinationsorgan und Konsultativkommission 
Die Zulassung von und die Aufsicht über die Spiele liegt in der Verantwortung der Aufsichtsor­
gane - der Lotterie- und Wettkommission auf kantonaler Ebene (Comlot) sowie der Eidgenössi­
schen Spielbankenkommission (ESBK) auf Bundesebene. Das neue Gesetz will diese Organe 
stärken und schlägt dazu zwei neue Akteurinnen vor: 
• Ein Koordinationsorgan, welches aus Vertreterinnen der ESBK und Vertreterinnen kantonaler 

Vollzugsbehörden besteht. 
• Eine Konsultativkommission, die aus Fachpersonen besteht, welche vom Bundesrat und von 

den Kantonen gewählt werden. Sie hat die Aufgabe, die Entwicklung der Geldspiele in der 
Schweiz zu beobachten und Empfehlungen zu Spielzulassungen auszusprechen. 

Die Schaffung dieser Organe wird begrüsst. Aber es gibt einige Punkte, die verbessert werden 
müssen, damit sie wirksamer und flexibler handeln können. Diese Verbesserungsvorschläge werden 
im folgenden Abschnitt beschrieben. 

a. Koordinationsorgan (Koordination zwischen der Comlot und der ESBK) 
Gemäss Bundesverfassung (Art. 106, Abs. 7) sind die Kantone und der Bund aufgefordert, sich in Be­
langen des Glücksspiels zu koordinieren. Das Gesetz sieht dafür neu ein Koordinationsorgan vor, das 
aus je zwei Mitgliedern der Eidg. Spielbankenkommission (ESBK) und der interkantonalen Vollzugs­
behörde (Comlot) sowie einer/s Vertreterin der Oberaufsichtsbehörde und eines/r Vertreterin der kan­
tonalen Vollzugsbehörden besteht (Art. 114). Die Schaffung dieses Organs wird ausdrücklich be­
grüsst. Die Kompetenzen, über welche dieses Organ verfügen soll, sind jedoch sehr einge­
schränkt: Es ist lediglich die Möglichkeit vorgesehen, Empfehlungen abzugeben und die Diskussion 
unter den verschiedenen Akteurinnen zu koordinieren. Gemäss dem im Gesetz definierten Aufgaben 
(Art. 115) sind die Ziele dieses Organes aber, zu einer kohärenten und wirksamen Geldspielpolitik 
beizutragen, die kohärente und wirksame Umsetzung der gesetzlichen Massnahmen im Bereich der 
Spielsuchtprävention sowie die Koordination von Entscheidungen, u.a. im Bereich der Zulassungen, 
zu gewährleisten. Um diese Aufgaben wie vom Gesetzgeber vorgesehen, wahrnehmen zu kön­
nen, fordert die Stiftung Jugendsozialwerk, dass das Koordinationsorgan in Kapitel 8, Ab­
schnitt 3, Art. 116 (Befugnisse) zwingend mit entsprechend weitreichenderen Kompetenzen 
ausgestattet wird. 



b. Konsultativkommission für die Prävention von Spielsucht 
Die Existenz einer beratenden Expertinnen-Kommission ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass der Staat die Vorgaben, die ihm das Gesetz im Hinblick auf den Schutz der Spielerinnen macht, 
seriös erfüllen kann. Für die Suchtfachpersonen, insbesondere aus dem Bereich der Prävention, ist 
die Existenz dieser Konsultativkommission entsprechend ein grundlegender Bestandteil des neuen 
Gesetzes. Damit diese neu zu schaffende Expertinnen-Kommission fähig ist, ihren Beratungs- und 
Evaluationsauftrag gemäss Gesetz wahrnehmen zu können, ist es wichtig, dass sie einen garantierten 
Zugang zu den Informationen und (anonymisierten) Daten der Anbieter und der Aufsichtsorgane hat. 
Dieser Zugang gewinnt in Zukunft, mit der Zulassung von Online-Geldspielen, noch an Wichtigkeit: In 
diesem Bereich gilt es, in den kommenden Jahren alles zu unternehmen, um die Nutzung und die 
damit verbundenen Gefahren besser zu identifizieren und um wirksame Präventionsmassnahmen 
entwickeln zu können. Die Stiftung Jugendsozialwerk empfiehlt deshalb, den Gesetzestext folgender-
massen zu ergänzen (Ergänzung kursiv): 

6. Kapitel Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
4. Abschnitt Konsultativkommission zur Prävention von exzessivem Geldspiel 
Art. 85 Aufgaben 

1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 
a. Beratung der Vollzugsbehörden dieses Gesetzes, der Gesundheitsbehörden des Bundes und 

der Kantone sowie der Veranstalterinnen von Geldspielen in den Bereichen Prävention, Früher­
kennung und Behandlung von exzessivem Geldspiel; 

b. Erarbeitung von Empfehlungen zur Prävention, zur Früherkennung und zur Behandlung von ex­
zessivem Geldspiel; 

c. Beobachtung und Analyse nationaler und internationaler Entwicklungen in den Bereichen Prä­
vention, Früherkennung und Behandlung von exzessivem Geldspiel; 

neu: 
d. Erarbeitung von Empfehlungen zur Erhebung der für die Aufgabenerfüllung der Kommission 

notwendigen Daten durch die Spielbanken und Anbieter von Grossspielen. 

2 Die Kommission erstattet gegenüber Bundesrat und Kantonen jährlich Bericht über ihre Tätigkeit. 
Der Bericht ist öffentlich. 

neu: 
3 Zu ihrer Aufgabenerfüllung hat die Kommission Zugang zu allen Daten der Aufsichtsbehörden und 
der Anbieter. 

3. Jugendschutz 
Gemäss dem neuen BGS ist das Geldspiel für Minderjährige sowie für gesperrte Personen verboten -
mit Ausnahme von bestimmten Spielen, bei denen das Mindestalter auf 16 Jahre festgelegt wurde. 
Diese Massnahme zum Jugendschutz wird begrüsst. Heute gibt es aber noch kein Mittel, das ga­
rantieren würde, dass die unter 16-Järigen tatsächlich keinen Zugang zum Geldspiel haben. Für diese 
ist es heute relativ leicht, sich zu Lotterie- oder Wettspielen an Automaten Zugang zu verschaffen, so­
lange ihr Alter den Anbietern nicht bekannt ist. Aus diesem Grund fordern die Suchtfachpersonen, 
dass Alterszugangskontrollen eingeführt werden. Sie schlagen dazu insbesondere vor, dass 



an Automaten eine obligatorische Alterskontrolle vorgenommen werden muss. Eine entspre­
chende technische Lösung müsste nicht neu erfunden werden, da sie beispielsweise bei der Alters­
kontrolle an Zigarettenautomaten bereits Anwendung findet (Identifikation mittels Identitätskarte oder 
Bezug von Jetons beim Barpersonal gegen Vorzeigen des Ausweises). Mit dieser Massnahme würde 
der legale Verkauf für eine bestimmte Zielgruppe zwar eingeschränkt, würde allen anderen aber wei­
terhin offenstehen. Zur Sicherstellung des Jugendschutzes auch an Automaten schlägt die Stiftung 
Jugendsozialwerk zudem folgende Ergänzung vor (Ergänzung kursiv): 

6. Kapitel Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
1. Abschnitt Massnahmen aller Veranstalterinnen von Geldspielen 
Art. 69 Grundsatz 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen sind verpflichtet, angemessene Massnahmen zu treffen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel, d.h. zu deren Schutz vor Spielsucht 
und vor dem Tätigen von Spieleinsätzen, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen und Vermö­
gen stehen. 

2 Minderjährige sind besonders zu schützen. Sie sind nicht zu den Spielbankenspielen und zu den on­
line durchgeführten Grossspielen zugelassen. 

3 Für die anderen Grossspiele entscheidet die interkantonale Vollzugsbehörde in Abhängigkeit ihres 
Gefährdungspotenzials über das Alter, das zur Teilnahme berechtigt. Es darf nicht unter 16 Jahren 
liegen. 

neu: 
4 Grossspiele, die an Automaten oder online angeboten werden, müssen über eine Alterszugangskon­
trolle verfügen. 

4. Ausschluss von Spielerinnen aus den Lotterien 
Der Ausschluss von abhängigen Spielerinnen von Grossspielen (Lotterie- und Wettspiele) während 
dem Spiel ist im aktuellen Gesetzesentwurf nicht vorgesehen. Gemäss geltendem Gesetz wird der 
Ausschluss problematischer Spielerinnen erst dann vollzogen, wenn ein grosser Gewinn ausbezahlt 
wird, da in diesem Moment auch die Identifikation stattfindet. Dem/der Spielerin kann dabei zusätzlich 
zum Ausschluss auch das Geld abgenommen werden. Dieses Vorgehen ist aus verschiedenen Grün­
den nicht wünschenswert: 
• Der/die Spielerin wird bei diesem Vorgehen doppelt bestraft: Er/sie wird gesperrt, und ihm/ihr wird 

der Gewinn nicht ausbezahlt. 
• Bis ein/e Spielerin einen so hohen Gewinn macht, der nicht direkt an der Verkaufsstelle, sondern 

nur gegen Ausweis direkt von der Lotteriegesellschaft (für die Deutschschweiz: Swisslos in Basel) 
ausbezahlt wird, hat er/sie in den allermeisten Fällen bereits sehr hohe Beträge eingesetzt und 
verspielt. Eine/n von einer Abhängigkeit betroffene/n Spieler/in erst dann zu sperren, wenn er/sie 
einen so hohen Gewinn macht, ist viel zu spät. 

• Mit diesem Vorgehen wird das Bild eines Anbieters transportiert, die den Spielerinnen den Gewinn 
vorenthält, sobald grosse Summen im Spiel sind. 



Aus diesen Gründen sollte die aktuelle Praxis geändert werden. Die Stiftung Jugendsozialwerk for­
dert deshalb eine Identifizierung des/der Spielerin bereits vor oder während des Spiels, um den 
Zugang gesperrter Spielerinnen zum Spiel zu verhindern. Wird eine Sperre ausgesprochen, stellt 
ein gesamtschweizerisches Register, das mit demjenigen der Spielbanken verknüpft ist, den Aus­
schluss des/r Betroffenen aus allen Arten von Geldspielen sicher und schützt somit die exzessiven 
Spieler. Für den Ausschluss einer Person aus Lotterie- und Wettspielen würden dieselben Rahmen­
bedingungen gelten, wie für einen Ausschluss aus Casinospielen und Online-Geldspielen. Der Spiel-
ausschluss wäre damit keine Spezifität eines Spieltyps, sondern würde allgemein für alle Geldspiele 
gelten. 

5. Ausschluss von Spielerinnen aus den Casinos 
Die Suchtproblematik ist im Hinblick auf die Verschuldung von Spielerinnen zentral: Schulden führen 
oft dazu, dass eine Person zu spielen beginnt bzw. weiterspielt, und sind damit oft Grund für die Ent­
wicklung einer Spielsucht. Die Überschuldung einer Person mit all ihren negativen Folgen aber ist fast 
in allen Fällen erst die Konsequenz der Spielsucht. Die Früherkennung von spielsüchtigen Perso­
nen ist also wesentlich und muss unter allen Interventionsmassnahmen deshalb an erster Stel­
le stehen. Es ist deshalb sehr wichtig, dass auch die Casinos Personen mit problematischem 
Spielverhalten frühzeitig erkennen (das Casinopersonal wird für solche Fälle von Fachpersonen 
geschult), und dass auch die Casinos wachsam sind, wenn es um die Früherkennung eines problema­
tischen Spielverhaltens geht. Die Suchtfachpersonen und Sozialbehörden dürfen nicht alleine für die 
Erkennung von potentiell spielsüchtigen Personen verantwortlich sein: Denn, wenn eine Fachstelle 
oder eine Sozialbehörde interveniert oder Zahlungsunfähigkeit oder Verschuldung vorliegen, sind das 
Zeichen dafür, dass die Person bereits ein problematisches Spielverhalten hat - für eine Früherken­
nung und Frühintervention ist es dann also zu spät. 

Daher empfiehlt die Stiftung Jugendsozialwerk einen triangulären Ansatz: Fachpersonen, So­
zialbehörden und Angestellte der Casinos können Beobachtungen tätigen. Dabei soll aber - wie 
es der Entwurf vorsieht - bezüglich Spielsucht nur aufgrund einer Meldung einer Fachpersonen oder 
Sozialbehörden ein definitiver Ausschluss getätigt werden können. Hingegen sollen die Beobachtun­
gen der Mitarbeitenden von Casinos nicht zu einem definitiven Ausschluss eines/r Spielerin aufrgund 
einer Spielsucht führen können, da diese nicht über die nötige Fachkompetenz verfügen, um eine 
Abhängigkeit zu diagnostizieren. Hingegen soll es möglich sein, dass aufgrund der Beobachtun­
gen der Angestellten von Casinos eine provisorisch Spielsperre vorgenommen werden kann. 
Eine solche hätte zur Folge, dass die betroffene Person zwecks Abklärung eine Fachperson aufsu­
chen muss. Die provisorische Sperre wird wieder aufgehoben, wenn die Fachperson keine Abhängig­
keit diagnostiziert. Die Stiftung Jugendsozialwerk empfiehlt, den Gesetzestext folgendermassen zu 
ergänzen (ergänzung kursiv): 

6. Kapitel Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
2. Abschnitt Zusätzliche Massnahmen der Spielbanken und der Veranstalterinnen von 

Grossspielen 
Art. 77 Spielsperre 

[•••] 



1 Die Veranstalterinnen von Spielbankenspielen und von online durchgeführten Grossspielen sperren 
Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie aufgrund eigener Wahrnehmungen oder aufgrund 
Meldungen Dritter wissen oder annehmen müssen, dass sie 

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen; 

b. Spieleinsätze tätigen, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen und Vermögen stehen. 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Fachstelle oder Sozialbehörde wissen oder annehmen müssen, dass sie spielsüchtig sind. 

neu: 
3 Sie sperren ferner Personen provisorisch vom Spielbetrieb aus, von denen sie aufgrund eigener Be­
obachtungen vermuten, dass sie spielsüchtig sind. 

6. Werbeeinschränkungen 
Die Werbung ist ein integraler Bestandteil der Casinos. Trotzdem muss Casinowerbung mit Vorsicht 
konzipiert und eingesetzt werden, um die zahlreichen negativen Wirkungen, die von Geldspielen aus­
gehen können, zu verhindern. Der Gesetzesentwurf schlägt hierfür minimale Vorgaben vor, indem 
Werbung verboten wird, die sich entweder an Minderjährige oder Personen mit Spielsperren richtet 
oder die irreführend ist. Die Regelung gilt es zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf die 
Entwicklung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, über welche die 
Sichtbarkeit von Werbung, deren Menge und damit ihre Präsenz stark erhöht wird. Die Werbung 
über die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ganz zu verbieten, wäre sehr aufwän­
dig und wenig effektiv. Die Stiftung Jugendsozialwerk empfiehlt deshalb verschiedene Änderungen 
vor (Änderungen und Ergänzungen kursiv): 

6. Kapitel Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
1. Abschnitt Massnahmen aller Veranstalterinnen von Geldspielen 
Art. 71 Werbung 

1 Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nicht in aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung 
betreiben. 

2 Die Werbung darf sich nicht an Minderjährige oder an gesperrte Personen richten. 

neu: 
3 Werbung für Geldspiele muss, ob sie mittels Text, Bild oder Ton gemacht wird, objektiv sein. Wer­
bung für Geldspiele ist insbesondere dann nicht objektiv, wenn: 

a. Situationen gezeigt werden, in denen Geldspiele gewonnen werden; 
b. Geldspiele mit einem bestimmten Reichtum, Erfolg, Gesundheit, Sportlichkeit, Jugendlichkeit 

Ferien analoge Empfindungen assoziiert werden; 
c. zum Geldspiel anregt. 

neu: 

"Die Werbung für Geldspiele beinhaltet auch eine Präventionsbotschaft. 

5 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte Geldspiele ist verboten. 



neu: 
6 Die Werbung für Geldspiele ist verboten: 

a. in öffentlichen Gebäuden oder in Teilen von Gebäuden, die der Öffentlichkeit zugänglich sind 
sowie in den umliegenden Bereichen dieser Gebäude; 

b. auf Sportplätzen und an Sportveranstaltungen; 
c. an Orten, an denen sich vornehmlich Personen unter 18 Jahren aufhalten sowie an Veranstal­

tungen, an denen vornehmlich Personen unter 18 Jahren teilnehmen; 
d. auf mobilen Kommunikationsgeräten (Smartphones, Tablets usw.), und zwar insbesondere 

dann, wenn sie mit Promotionsangeboten verbunden ist. 

7. Verbot von Gratisspielen 
Ein anderer Weg zur Bewerbung von Geldspielen ist das Anbieten von Gratisspielen oder von Gut­
scheinen für die unentgeltliche Teilnahme an Geldspielen. Diese Form der Werbung lässt sich in drei 
Kategorien einteilen: 
• Tickets für Gratisspiele: Gratis-Pokerturniere, Gratis-Wetten, Rückerstattung des Einsatzes, wenn 

der/die Spielerin verliert. 
• Bonus auf dem ersten Einsatz: Der/die Spielerin kann seinen/ihren ersten (bezahlten) Einsatz gra­

tis verdoppeln oder verdreifachen. 
• Gratis-Kredit: Der/die neu eingeschriebene Spielerin erhält sofort einen Kredit, den er/sie ohne ei­

nen eigenen Geldeinsatz nach eigenem Gutdünken einsetzen kann. 

Diese Formen der Werbung werden bei Online-Geldspielen oder im Casino angewandt. Ziel dieser 
Werbemassnahmen ist, den/die Nicht-Spielerin zum Spielen einzuladen. Diese «Gratiseinsätze» füh­
ren dazu, dass die bisherigen Nicht-Spielerinnen ihr erstes Spielerlebnis mit falschen Vorstellungen 
verbinden: «Ich kann gewinnen». Um diese Gewinn-Erlebnisse, die in Geschichte einer geldspielab-
hängigen Person sehr oft vorkommen, zu verhindern, fordert die Stiftung Jugendsozialwerk ein kom­
plettes Verbot von Promotionen dieser Art. Dieses Verbot ist umso wichtiger, da das neue BGS die 
Zulassung von Online-Geldspielen vorsieht. Die Stiftung Jugendsozialwerk schlägt deshalb folgende 
Änderung vor (Änderung kursiv): 

6. Kapitel Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
1. Abschnitt Massnahmen aller Veranstalterinnen von Geldspielen 
Art. 72 Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen Spielerinnen und Spielern weder Darlehen noch Vor­
schüsse gewähren. 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder Gratisspielguthaben ist verboten. 

Für Ihre Kenntnisnahme danken wir Ihnen bestens. 

lukas Spirirjfer VAA^U_A>-

Pädadogisdher Leiter / Stv. Geschäftsführer 
Leiter Wohfrjgemeinschaft Falkennest 
Stiftung Jugendsozialwerk Blaues Kreuz Baselland 
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Domaine de direction Droit public 
Unité Projets et méthode législatifs 
Bundesrain 20 
3003 Berne 

Bâle, le 15 août 2014 

Projet de loi fédérale sur les jeux d'argent. 
Prise de position de la « World Lottery Association » (WLA) 

Madame la Conseillère fédérale, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions de nous permettre d'exprimer notre avis dans le cadre de la procédure 
de consultation relative au projet de loi fédérale sur les jeux d'argent. 

La WLA est une association à but non lucratif de droit suisse, dont le siège se situe à Bâle. 
Elle réunit quelque 150 loteries officielles (loteries d'Etat autorisées) provenant de 82 pays 
dans le monde et dont la majorité des revenus (plus de 200 milliards de francs par an) est 
dédiée au soutien de projets d'utilité publique. Dans le cadre de sa mission visant à 
promouvoir le développement des loteries d'Etat autorisées, la WLA oeuvre au respect du 
système de concessions légales, à l'application des normes les plus élevées dans le domaine 
du jeu responsable et de la sécurité des jeux, ainsi qu'à la préservation de l'intégrité des jeux 
et des paris sportifs. 

Pour remplir ses objectifs, la WLA édicté au niveau mondial des standards en matière de 
sécurité, de surveillance des processus et de gestion des risques, qui sont spécifiques au 
secteur des loteries et des paris sportifs. Attachant une importance fondamentale aux 
principes de responsabilité sociale, elle décerne également les certifications les plus poussées 
en matière de jeu responsable sur la base d'un cadre de référence, qui garantit l'amélioration 
continue des mesures de protection des joueurs mises en œuvre par les opérateurs de jeux. 
La WLA, par ailleurs, joue un rôle de premier plan dans la promotion de l'éthique sportive et 
dans la lutte contre les matches truqués, en œuvrant notamment en faveur de la 
généralisation des systèmes de surveillance et d'une lutte renforcée contre les paris illégaux 
sur Internet. Forte de son rôle d'avant-garde pour l'intégrité du sport et des paris sportifs, la 
WLA a contribué à l'élaboration de la nouvelle Convention du Conseil de l'Europe sur la 
manipulation de compétitions sportives, qui sera ouverte à la signature lors de la Conférence 
des Ministres des sports le 18 septembre prochain. 

www.world-lotteries.org 
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Compte tenu de sa mission et de ses domaines d'activités, la WLA a pris connaissance avec 
vif intérêt du projet de loi fédérale sur les jeux d'argent. Elle estime que ce projet est équilibré, 
qu'il tient compte des intérêts des différents acteurs concernés et qu'il est cohérent au vu de 
l'évolution du secteur des jeux d'argent. Les dispositions prévues par le projet de loi sont à 
même de permettre un développement adéquat des activités des deux Loteries suisses 
d'utilité publique, Swisslos et Loterie Romande, dans l'intérêt des projets soutenus et dans le 
respect des meilleurs principes de responsabilité sociale et de protection de la population. 

Partant, la WLA salue le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent et tient à souligner deux 
aspects du projet qui lui paraissent essentiels. 

I. Des mesures adéquates pour prévenir et lutter contre le jeu excessif 

La prévention et la lutte contre le jeu excessif figurent parmi les objectifs de la nouvelle loi sur 
les jeux d'argent, notamment vis-à-vis des mineurs et des populations vulnérables. La WLA 
estime que les nombreuses mesures prévues dans le projet de loi, comme l'exclusion des 
joueurs problématiques, les limitations imposées en matière de publicité et la mise en place de 
modérateurs de jeu, assureront une protection efficace et adaptée aux facteurs de risques. A 
bon escient, le projet met l'accent sur la prévention et prévoit une collaboration étendue entre 
les autorités compétentes et les opérateurs de jeux pour lutter contre la dépendance au jeu. 
En comparaison internationale, l'ensemble du dispositif prévu est très développé et répond de 
manière particulièrement pertinente aux impératifs de protection des joueurs. Sous la 
surveillance du régulateur, les opérateurs de jeux - casinos et sociétés de loterie - seront 
tenus de prendre les mesures appropriées à leurs offres respectives en tenant compte de 
l'état de la recherche scientifique, de l'évolution technologique et des meilleures pratiques en 
matière de jeu responsable. 

La WLA considère ainsi que le projet de loi garantit une protection adéquate contre le jeu 
excessif grâce à des mesures de prévention qui restent proportionnelles aux dangers 
potentiels tout en permettant aux opérateurs de proposer une offre compétitive. Ce faisant, 
elle souligne la nécessité que ces derniers puissent offrir des jeux qui soient à la fois 
attrayants et socialement responsables afin d'éviter que les joueurs ne se tournent vers l'offre 
illégale, qui n'est soumise à aucun contrôle et qui laisse la porte ouverte aux excès. 

II. Mesures contre la manipulation des compétitions sportives 

La WLA attache une importance fondamentale au respect des valeurs sportives et, dans cette 
optique, collabore activement aux mesures prises par les gouvernements et les grandes 

2 www.world-lotteries.org 
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fédérations sportives (FIFA, UEFA, CIO, etc.) pour lutter contre la manipulation des 
compétitions sportives, qui constitue une menace sérieuse aussi bien pour les paris sportifs 
que pour le sport en général. De ce fait, elle prend note avec satisfaction que le projet de loi 
prévoit des dispositions permettant de garantir une exploitation sûre et transparente des jeux 
d'argent, en particulier dans le domaine des paris sportifs. 

La WLA juge essentielles les mesures prévues visant à préserver l'intégrité du sport et des 
compétitions ainsi que les athlètes eux-mêmes (art. 61 - 64). Elle approuve largement 
l'inscription dans le code pénal et dans la loi sur l'encouragement du sport de ces mesures, 
qui constitueront une contribution essentielle, tant en Suisse qu'au niveau international, à la 
lutte contre les dérives criminelles qui mettent en péril les principes fondamentaux du sport et 
des paris sportifs. Elle salue plus particulièrement la compatibilité de ces mesures avec la 
nouvelle Convention du Conseil de l'Europe contre la manipulation de compétitions sportives. 
En la forme actuelle, la loi fédérale sur les jeux d'argent est l'une des premières à être 
compatible avec cette nouvelle Convention, qui constitue un pas important dans la lutte contre 
les matches truqués à l'échelle internationale. 

Tout en vous remerciant par avance pour l'attention que vous porterez à ces lignes, nous vous 
prions de recevoir, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs, nos salutations 
distinguées. 

Directeur 
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Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen zum 
Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Gerne nehmen wir 
zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die AHV und 
die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter 
das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich 
eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht kontrolliert 
sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr innovativen -
Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl Spielhallen 
entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den 
Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber 
hinaus sind in den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland 
abgewandert. 

b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-Spielbankenspiele 
ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte Bruttospielertrags­
volumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und führen 
zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit 
die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Glücksspiels 
unterlaufen. 



Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen und zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. Diese Entwicklung 
muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die 
ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten und überwachten 
Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für 
die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht 
ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende Hauptanträge: 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
Verzicht auf Präventions-Kommission 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. In Ziffer 2 werden alle Änderungsanträge 
(Hauptanträge und weitere Änderungsanträge) erläutert. 

Mit freundlichen Grüssen / 

General Manager Hotel Storchen 

Vorstandsmitglied Zürich Tourismus 
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1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt 
und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt 
dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel 
ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich 
ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken 
bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von 
der Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, 
aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art. 16 

Art. 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gehören die Jackpotsysteme dor Spiolbankon; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspielturniere1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kloine Geldcpiolturnioro2); _ _ _ _ _ _ _ 
g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gross noch Kleinspiele darstellen. Geldspiele, an denen eine 
begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch 
online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Art. 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Die ESBK kann der Konzessionärin auch die Durchführung von kleinen Geldspielturnieren orlauben. 

1 Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
2 Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 

Seite 3 



3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. «—_—— 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender Weise mit 
dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und 
international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen 
in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und kompliziertes 
Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener 
bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland 
angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch 
im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben 
entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller 
besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 
25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichon Vorgaben. 

Art. 18 Angaben und Unterlagen • 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gesuch um Erteilung der Bowilligung macht die Spielbank Angaben über die Einhaltung der Anforderungen 
nach Artikel 17. 
2 Die Spielbank, die ein automatisiert odor online durchgeführtos Spielbankenspiel botroibon will, reicht der ESBK 
oin Zertifikat einer akkreditierten Prüfstolle ein übor die Einhaltung dor spieltechnisohen Vorschrifton. 
3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformitätsbewertung der automatisiert oder online 
durchgeführten Spielbankenspiolo erlassen. Er berücksichtigt daboi dio international gebräuchlichen Vorgaben. 
2 Die Angaben und Unterlagen nach don Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher eingereicht gemacht worden sind. 
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1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss 
nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten 
in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa 
dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 
Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut 
werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der 
Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten 
Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie 
nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt 
werden. Mit anderen Worten soll der Status quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur 
Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
einer Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel im 
Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser Art, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspielturnieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspieltumieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 
den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 
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Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 
Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 

Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. _ 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 
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1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 
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2. Alle Änderungsanträge (Hauptanträge und weitere Änderungsanträge) 

Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 3 Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung 
eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein 
anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 

b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten 
Anzahl Personen offenstehen und bei denen das 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufallsziehung 
oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der 
Spielgewinn abhängig ist von der richtigen 
Vorhersage des Verlaufs oder des Ausgangs eines 
Sportereignisses; 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen 
der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers 
abhängt; 

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, 
interkantonal oder online durchgeführt werden; 
nicht dazu gehören die Jackpotsysteme der 
Spielbanken; 

Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung 
eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein 
anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 

b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten 
Anzahl Personen offenstehen und bei denen das 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufallsziehung 
oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der 
Spielgewinn abhängig ist von der richtigen 
Vorhersage des Verlaufs oder des Ausgangs eines 
Sportereignisses; 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen 
der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers 
abhängt; 

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, 
interkantonal oder online durchgeführt werden; 

Spielbanken; 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das 
einschränkende Kriterium der 
Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den 
Spielbankenspielen abgegrenzt hat. 
Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr 
Angebot weiter auszuweiten. In 
Kombination mit der im Gesetzesentwurf 
vorgesehenen Negativdefinition der 
Spielbanken führt dies zwangsläufig 
dazu, dass das Spielangebot der 
Spielbanken weiter eingeschränkt wird. 
Dieser Abgrenzungsmechanismus ist 
inakzeptabel. Die Spielbankenspiele 
müssen positiv definiert werden (vgl. 
Bemerkung zu Art. 3 lit. g). 

Erwähnenswert ist, dass die 
Planmässigkeit bei den Kleinlotterien 
weiterhin Bewilligungsvoraussetzung ist 
(vgl. Art. 33 Abs. 1). 
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Artikel Gesetzesentwu rf Antrag Begründung 

f. Kleinspiele: Lotterien, Sportwetten und 
Geldspielturniere, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine 
Geldspielturniere); 

g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gross-
noch Kleinspiele darstellen. 

f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und 
Geldspielturniere, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale Sportwetten-,-k4eine 
Geldspielturniere); 

g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder 
Gross- noch Kleinspiele darstellen an denen 
eine begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und 
die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die 
Spiele dürfen auch online durchgeführt und 
untereinander vernetzt werden. Sportwetten 
gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Es darf keine Parallelbranche entstehen. 
Insbesondere klassische 
Spielbankenspiele sollen nicht 
ausserhalb von Spielbanken 
durchgeführt werden dürfen. 

Die Spielbanken müssen ein 
umfassendes, wettbewerbsfähiges 
Spielangebot zur Verfügung stellen 
dürfen. Sie sollen künftig alle Geldspiele 
anbieten dürfen. Nur so wird das stark 
wachsende illegale Spiel 
zurückgedrängt und die Spielenden 
kommen in die Spielbanken zurück. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 5 Konzessionspflicht 

1 Wer Spielbankenspiele durchführen will, braucht 
eine Konzession. 

2 Die Konzession kann erlauben, 
Spielbankenspiele auch online durchzuführen. 

3 Der Bundesrat legt die Anzahl der Konzessionen 
fest. 

Konzessionspflicht 

1 Wer Spielbankenspiele durchführen will, braucht 
eine Konzession. 

2 Die Konzession kann erlauben, 
Spielbanken6piele online auch durchzuführen. 

3 Der Bundesrat legt die Anzahl der Konzessionen 
fest. 

Artikel 9 stipuliert den Spielbanken 
einen Rechtsanspruch auf Erweiterung 
der Konzession um das Recht, Spiele 
online durchführen zu dürfen. Hier darf 
keine „Kann-Vorschrift" eingeführt 
werden. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 9 Voraussetzungen für die Online-Durchführung 
von Spielbankenspielen 

Der Bundesrat erweitert die Konzession um das 
Recht, Spielbankenspiele online durchzuführen, 
wenn die Gesuchstellerin auch unter 
Berücksichtigung ihres Online-Angebots die 
Konzessionsvoraussetzungen nach Artikel 8 Absatz 
1 Buchstaben a Ziffer 1 bis 4 und b-d erfüllt. Das 
entsprechende Gesuch kann auch während der 
Laufzeit der Konzession gestellt werden. 

Voraussetzungen für die Online-Durchführung 
von Spielbankenspielen 

Der Bundesrat erweitert die Konzession um das 
Recht, Spielbankenspiele online durchzuführen, 
wenn die Gesuchstellerin auch unter 
Berücksichtigung ihres Online-Angebots die 
Konzessionsvoraussetzungen nach Artikel 8 Absatz 
1 Buchstaben a Ziffer 1, 2, 4 und b-d erfüllt. Das 
entsprechende Gesuch kann auch während der 
Laufzeit der Konzession gestellt werden. 

Heute ist nicht vorhersehbar, wie sich 
die Kosten für den Aufbau und Betrieb 
von Online-Plattformen in Zukunft 
entwickeln werden. Jedenfalls ist nicht 
auszuschliessen, dass inskünftig alle 
oder die Mehrzahl der konzessionierten 
Spielbanken über Online-Plattformen 
verfügen werden und dass sie dieses 
Angebot in Verbindung mit dem 
landbasierten Angebot rentabel 
betreiben können. Vielleicht sichert 
gerade die Möglichkeit des Online-
Vertriebs kleineren Spielbanken und 
ihren Standorten das langfristige 
Überleben. Weil es sich lediglich um die 
Öffnung eines bisher verbotenen 
Vertriebskanals handelt, ist eine erneute 
umfassende Prüfung der Gesuche durch 
die ESBK weder sinnvoll noch 
zielführend. Schon heute müssen 
Spielbanken jederzeit die 
Konzessionsvoraussetzungen erfüllen. 
Das gilt mit oder ohne Online-
Vertriebskanal. Zudem muss es einer 
Spielbank möglich sein, mit vertraglich 
klar abgegrenzten Verantwortlichkeiten 
die Online Plattform einer anderen 
Schweizer Spielbank zu nutzen. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 12 Gültigkeitsdauer 

1 Die Konzession gilt in der Regel für 20 Jahre. 
Wenn es die besonderen Verhältnisse rechtfertigen, 
kann der Bundesrat eine kürzere oder eine längere 
Dauer vorsehen. Der Bundesrat kann insbesondere 
eine kürzere Dauer vorsehen für die Erweiterung 
der Konzession um das Recht, Spielbankenspiele 
online durchzuführen. 

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert 
werden. 

3 Die Beschwerde gegen die Erneuerung oder 
Verlängerung einer Konzession hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

Gültigkeitsdauer 

1 Die Konzession gilt in der Regel für 20 Jahre. 

rechtfertigen, kann der Bundesrat eine kürzere 
oder eine längere Dauer vorsehen. Der 
Bundesrat kann insbesondere eine kürzere Dauer 
vorsehen für die erstmalige Erweiterung der 
Konzession um das Recht, Spielbankenspiele 
online durchzuführen. 

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert 
werden. 

3 Die Beschwerde gegen die Erneuerung oder 
Verlängerung einer Konzession hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

Die Konzessionäre brauchen 
Investitions- und Rechtssicherheit. 
Daher muss die Konzessionsdauer 
immer mindestens 20 Jahre betragen; 
mit Ausnahme der erstmaligen 
Erweiterung der Konzession um das 
Recht, Spiele online durchzuführen. 

Art. 15 Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die ESBK entzieht die Konzession, wenn: 

a. wesentliche Voraussetzungen zu ihrer Erteilung 
nicht mehr erfüllt sind; oder 

b. die Konzessionärin: 

1. sie durch unvollständige oder unrichtige 
Angaben erwirkt hat, 

2. den Betrieb nicht innerhalb der mit der 
Konzession gesetzten Frist aufnimmt, 

3. den Betrieb während längerer Zeit einstellt, es 
sei denn, sie wird durch Umstände am Betrieb 
gehindert, für die sie keine Verantwortung trägt. 

2 Sie entzieht die Konzession ebenfalls, wenn die 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die ESBK kann die Konzession ganz oder 
teilweise entziehen, wenn: 

a. wesentliche Voraussetzungen zu ihrer Erteilung 
nicht mehr erfüllt sind; oder 

b. die Konzessionärin: 

1. sie durch unvollständige oder unrichtige Angaben 
erwirkt hat, die für die Konzessionserteilung 
wesentlich waren. 

2. den Betrieb nicht innerhalb der mit der 
Konzession gesetzten Frist aufnimmt, 

3. den Betrieb während längerer Zeit einstellt, es 
sei denn, sie wird durch Umstände am Betrieb 
gehindert, für die sie keine Verantwortung trägt; 

4. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 

Der Entzug der Konzession bedeutet 
einen schwerwiegenden Eingriff in die 
Eigentumsgarantie. Die Entzugs­
voraussetzungen sind deshalb möglichst 
präzise zu formulieren. Der Entwurf ist 
diesbezüglich mangelhaft und im 
vorgeschlagenen Sinne abzuändern. 

Für die Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Konzessionärin oder eine der Personen, die sie mit 
der Geschäftsführung betraut hat: 

a. in schwerwiegender Weise oder wiederholt 
gegen dieses Gesetz, gegen die Ausführungs­
vorschriften oder gegen die Konzession verstösst; 

b. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 

3 In leichten Fällen kann sie die Konzession ganz 
oder teilweise suspendieren, einschränken oder mit 
zusätzlichen Bedingungen und Auflagen versehen. 

4 Wird die Konzession entzogen, so kann die ESBK 
die Auflösung der Aktiengesellschaft anordnen; sie 
bezeichnet die Liquidatorin oder den Liquidator und 
überwacht ihre oder seine Tätigkeit. 

in schwerwiegender Weise verstösst; 

5. systematisch gegen dieses Gesetz verstösst; 

6. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 

2 Sie kann die Konzession ebenfalls entziehen, 
wenn die Konzessionärin oder eine der 
Personen, die 6ie mit der Geschäftsführung 
betraut hat: 

a. in schwerwiegender Weise wiederholt gegen 
dieses Gesetz verstöS6t; 
b. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 

2 In leichten Fällen kann sie die Konzession ganz 
oder teilweise suspendieren, einschränken oder mit 
zusätzlichen Bedingungen und Auflagen versehen. 

3 Wird die Konzession entzogen, so kann die ESBK 
die Auflösung der Aktiengesellschaft anordnen; sie 
bezeichnet die Liquidatorin oder den Liquidator und 
überwacht ihre oder seine Tätigkeit. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 16 Bewilligungspflicht 

1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen 
braucht es eine Bewilligung der ESBK. 

2 Spielveränderungen, welche die 
Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, 
können in einem vereinfachten Verfahren 
genehmigt werden. 

3 Die ESBK kann der Konzessionärin auch die 
Durchführung von kleinen Geldspielturnieren 
erlauben. 

4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die 
Spielbanken Jackpotsysteme innerhalb der 
Spielbank und unter den Spielbanken vernetzen. 
Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den 
Betrieb fest. 

5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den 
Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern 
zusammenzuarbeiten. 

Bewilligungspflicht 

1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen 
braucht es eine Bewilligung der ESBK. 

2 Spielveränderungen, welche die 
Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, 
können in einem vereinfachten Verfahren 
genehmigt werden. 

3 Die ESBK kann der Konzes6ionärin auch die 
Durchführung von kleinen Geldspielturnieren 
erlauben. 

4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die 
Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb 
der Spielbank und unter den Spielbanken 
vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen 
für den Betrieb fest. 

5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den 
Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern 
zusammenzuarbeiten. 

Die Streichung steht in Zusammenhang 
mit der Streichung der kleinen 
Geldspielturniere. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Bßcjründuncj 

Art. 17 Anforderungen 

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie 
auf korrekte und transparente Weise durchgeführt 
werden können. 

2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem 
so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und 
Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können. 

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen 
Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung 
der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er 
berücksichtigt dabei die international 
gebräuchlichen Vorgaben. 

Anforderungen 

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie 
auf korrekte und transparente Weise durchgeführt 
werden können. 

2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem 
so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und 
Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können. 

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen 
Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung 
der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er 
wendet dabei die international gebräuchlichen 
Vorgaben an, sofern dieses Gesetz dem nicht 
entgegensteht. 

Länderspezifische Vorschriften führen 
zu unnötig langen Zulassungs­
verfahren. Dies verhindert, dass 
Innovationen eingeführt werden können 
und macht damit das Spielangebot 
unattraktiv. 

Es wird verlangt, dass mit dem 
Geldspielgesetz die Einführung neuer 
Spiele vereinfacht und die 
spieltechnischen Vorschriften den 
international gebräuchlichen Vorgaben 
angepasst werden. Die beantragte 
Änderung von Art. 18 entspricht Art. 25 
betreffend die Grossspiele. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 

1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht 
die Spielbank Angaben über die Einhaltung der 
Anforderungen nach Artikel 17. 

2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online 
durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, 
reicht der ESBK ein Zertifikat einer akkreditierten 
Prüfstelle ein über die Einhaltung der 
spieltechnischen Vorschriften. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung 
und Konformitätsbewertung der automatisiert oder 
online durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. 
Er berücksichtigt dabei die international 
gebräuchlichen Vorgaben. 

4 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 
1 und 2 müssen nicht eingereicht werden, soweit 
die Spielbank nachweist, dass diese in einem 
anderen Verfahren bereits früher eingereicht 
worden sind. 

Angaben und Unterlagen 

1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde 
Angaben über 

a. Konzeption und Durchführung in 
spieltechnischer, organisatorischer und 
finanzieller Hinsicht; 

b. die Massnahmen zum Schutz der 
Spielerinnen und Spieler vor exzessivem 
Geldspiel und zur korrekten und transparenten 
Spieldurchführung. 

macht die Spielbank Angaben über die 
Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 17. 

2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder 
online durchgeführtes Spielbanken6piel 
betreiben will, reicht der ESBK ein Zertifikat 
einer akkreditierten Prüfstelle ein über die 
Einhaltung der 6pieltechni6chen Vorschriften. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die 
Prüfung und Konformität6bewertung der 
automatisiert oder online durchgeführten 
Spielbanken6piele erlassen. Er berücksichtigt 
dabei die international gebräuchlichen 
Vorgaben. 

2 Die Angaben und Unterlagen nach den 
Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht 
gemacht werden, soweit die Spielbank nachweist, 
dass diese in einem anderen Verfahren bereits 
früher eingereicht gemacht worden sind. 

International anerkannte Zertifikate 
müssen angerechnet werden. Es dürfen 
keine zusätzlichen nationalen Zertifikate 
gefordert werden. Andernfalls sind die 
Schweizer Spielbanken nicht länger 
konkurrenzfähig. 
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Art. 26 Konsultation 

1 Zur Beurteilung, ob es sich bei dem beantragten 
Geldspiel um ein Grossspiel handelt, konsultiert die 
interkantonale Vollzugsbehörde vor dem 
Bewilligungsentscheid die ESBK. Bei einer 
Divergenz führen die beiden Behörden einen 
Meinungsaustausch. Führt der Meinungsaustausch 
zu keinem einvernehmlichen Ergebnis, so wird das 
Koordinationsorgan (Art. 114) angerufen. 

2 Im Falle von Routineentscheiden kann die 
interkantonale Vollzugsbehörde auf die 
Konsultation verzichten. 

Konsultation 

1 Zur Beurteilung, ob es sich bei dem beantragten 
Geldspiel um ein Grossspiel handelt, konsultiert die 
interkantonale Vollzugsbehörde vor dem 
Bewilligungsentscheid die ESBK. Bei einer 
Divergenz führen die beiden Behörden einen 
Meinungsaustausch. Führt der Meinungsaustausch 
zu keinem einvernehmlichen Ergebnis, so wird das 
Koordinationsorgan (Art. 114) angerufen. 

2 Der Bewilligungsentscheid kann von den 
Spielbanken angefochten werden. 

23 Im Falle von Routineentscheiden kann die 
interkantonale Vollzugsbehörde auf die 
Konsultation verzichten. 

Nebst der ESBK muss auch den 
Spielbanken als Direktbetroffene der 
Beschwerdeweg offen stehen. 

Art. 27 Kantonales Recht 

Die Kantone können in rechtsetzender Form die 
Durchführung bestimmter Kategorien von 
Grossspielen (Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele) verbieten. 

Kantonales Recht 

Die Kantone können in rechtsetzender Form die 
Durchführung bestimmter-Kategorien von 
Grossspielen (Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele) verbieten. 

Die Kantone sollen gesamte Kategorien 
oder einzelne Spiele verbieten können. 
Dies darf nicht in rechtssetzender Form 
geschehen müssen. Solche Verfahren 
dauern viel zu lange. 
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Art. 30 Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die zuständige interkantonale Vollzugsbehörde 
entzieht die Veranstalter- oder die Spielbewilligung, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für deren 
Erteilung weggefallen sind. 

2 In leichten Fällen kann sie die Bewilligung 
suspendieren, einschränken oder mit zusätzlichen 
Bedingungen und Auflagen versehen. 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann eine 
Veranstalter- und eine Spielbewilligung 
entziehen, wenn der Veranstalter oder die 
Veranstalterin: 

a. die Bewilligung durch unvollständige oder 
unrichtige Angaben erwirkt hat, die für die 
Konzessionsvergabe wesentlich waren; 

b. das bewilligte Spiel nicht innerhalb der 
gesetzten Frist durchführt; 

c. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 
in schwerwiegender Weise verstösst; 

d. die verbindlichen Vorgaben dieses Gesetzes 
systematisch missachtet; 

e. die Bewilligung zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 

2 In leichten Fällen kann sie die Bewilligung 
suspendieren, einschränken oder mit zusätzlichen 
Bedingungen und Auflagen versehen. 

Die Regelung weist zahlreiche Lücken 
auf. Sie bedarf deshalb der Ergänzung. 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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Art. 35 Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kleine Geldspielturniere 

1 Für die Erteilung der Bewilligung für ein kleines 
Geldspielturnier müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein: 

a. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist 
begrenzt; diese spielen gegeneinander; 

b. Das Startgeld ist tief und steht in einem 
angemessenen Verhältnis zur Turnierdauer; 

c. Die Summe der Spielgewinne entspricht der 
Summe der Startgelder; 

d. Das Spiel wird in einem öffentlich zugänglichen 
Lokal gespielt; 

e. Die Spielregeln und die Informationen zum 
Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor 
exzessivem Geldspiel werden aufgelegt. 

2 Von den Spielerinnen und Spielern kann eine 
Teilnahmegebühr erhoben werden. 

3 Der Bundesrat legt weitere 
Bewilligungsvoraussetzungen fest. Er bestimmt 

insbesondere: 

a. welche kleinen Geldspielturniere zulässig sind; 

b. das maximale Startgeld; 

c. die maximale Summe der Startgelder; 

d. die maximale Anzahl Turniere pro Tag und 
Veranstaltungsort; 

Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kleine Geldspielturniere 

1 Für die Erteilung der Bewilligung für ein 
kleines Geldspielturnier müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein: 

a. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
i6t begrenzt; diese spielen gegeneinander; 

b. Da6 Startgeld i6t tief und 6teht in einem 
angemessenen Verhältnis zur Turnierdauer; 

c. Die Summe der Spielgewinne entspricht der 
Summe der Startgelder; 

d. Das Spiel wird in einem öffentlich 
zugänglichen Lokal gespielt; 

e. Die Spielregeln und die Informationen zum 
Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor 
exzessivem Geldspiel werden aufgelegt. 

2 Von den Spielerinnen und Spielern kann eine 
Teilnahmegebühr erhoben werden. 

3 Der Bundesrat legt weitere 
Bewilligungsvoraussetzungen fest. Er bestimmt 

insbesondere: 

a. welche kleinen Geldspielturniere zulässig 

b. da6 maximale Startgeld; 

c. die maximale Summe der Startgelder; 

d. die maximale Anzahl Turniere pro Tag und 
Veranstaltungsort; 

Die Bestimmungen über die kleinen 
Geldspielturniere sind ersatzlos zu 
streichen. Kleine Geldspielturniere sind 
nicht kontrollierbar und damit ein 
Einfallstor für illegale Geldspiele. Es darf 
keine Parallelbranche zu den 
Spielbanken entstehen. Der Vorschlag 
geht ausserdem weit über die Forderung 
der Motion der Kommission für 
Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas 
Reimann, SG/SVP) hinaus. 
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e. die minimale Teilnehmerzahl; 

f. die minimale Turnierdauer. 

e. die minimale Teilnehmerzahl; 

f. die minimale Turnierdauer. 

Art. 37 Berichterstattung und Rechnungslegung 

1 Veranstalterinnen von Kleinlotterien und lokalen 
Sportwetten stellen der Vollzugsbehörde innert 
dreier Monate nach Abschluss eines Spiels einen 
Bericht zu. 

Dieser enthält: 

a. die Abrechnung über das betreffende Spiel; 

b. Angaben über den Spielverlauf; 

c. Angaben über die Verwendung der Erträge. 

2 Für Veranstalterinnen, die 24 oder mehr kleine 
Geldspielturniere pro Jahr durchführen, gelten 
bezüglich Rechnungslegung und Revision die 
Regeln nach den Artikeln 42 und 43 Absätze 3 und 
4. Für die anderen Veranstalterinnen von kleinen 
Geldspielturnieren kommt Absatz 1 Buchstaben a 
und b zur Anwendung. 

Berichterstattung und Rechnungslegung 

1 Veranstalterinnen von Kleinlotterien und lokalen 
Sportwetten stellen der Vollzugsbehörde innert 
dreier Monate nach Abschluss eines Spiels einen 
Bericht zu. 

Dieser enthält: 

a. die Abrechnung über das betreffende Spiel; 

b. Angaben über den Spielverlauf; 

c. Angaben über die Verwendung der Erträge. 

2 Für Veranstalterinnen, die 24 oder mehr kleine 
Geld6pielturniere pro Jahr durchführen, gelten 
bezüglich Rechnungslegung und Revision die 
Regeln nach den Artikeln 42 und 43 Absätze 3 
und 4. Für die anderen Veranstalterinnen von 
kleinen Geldspielturnieren kommt Absatz 1 
Buchstaben a und b zur Anwendung. 

Streichung im Zusammenhang mit der 
Streichung der kleinen 
Geldspielturniere. 

Art. 42 Meldepflicht 

Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen melden der zuständigen 
Vollzugsbehörde alle wichtigen Vorkommnisse, 
welche die Sicherheit und die Transparenz des 
Spielbetriebs gefährden können. 

Meldepflicht 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen melden der zuständigen 
Vollzugsbehörde alle wichtigen Vorkommnisse, 
welche die Sicherheit und die Transparenz des 
Spielbetriebs gefährden können. 

2 Der Bundesrat bezeichnet die 
meldepflichtigen Vorkommnisse. 

Die Meldepflichten müssen genauer 
definiert werden. Die im Entwurf 
vorgesehene Formulierung ist viel zu 
offen und muss konkretisiert werden. 
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Art. 49 Anzeigepflicht 

Stellt die Revisionsstelle bei der Durchführung der 
Prüfung Verstösse gegen dieses Gesetz, 
strafrechtlich relevante Sachverhalte oder andere 
Unregelmässigkeiten fest, so benachrichtigt sie 
unverzüglich die zuständige Vollzugsbehörde und 
gegebenenfalls die zuständige kantonale 
Strafverfolgungsbehörde. 

Anzeigepflicht 

Stellt die Revisions6telle bei der Durchführung 
der Prüfung Verstö66e gegen dieses Gesetz, 
strafrechtlich relevante Sachverhalte oder 
andere Unregelmässigkeiten fest, 60 
benachrichtigt sie unverzüglich die zuständige 
Vollzugsbehörde und gegebenenfalls die 
zuständige kantonafe Strafverfolgungsbehörde. 

Es ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle, 
Anzeige einzureichen. Die 
Revisionsstelle meldet ihre 
Feststellungen lediglich der 
Aufsichtsbehörde. Eine allfällige 
Strafanzeige muss durch diese 
eingereicht werden. 
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Art. 51 Spielverbot 

1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken 
einem Spielverbot: 

a. Mitglieder der ESBK und die Angestellten ihres 
Sekretariats; 

b. Angestellte der Veranstalterinnen von 
Spielbankenspielen, die am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

c. Mitglieder des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung von Unternehmen, die 
Spieleinrichtungen herstellen oder damit handeln; 

d. Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Veranstalterinnen von Spielbankenspielen; 

e. Personen unter 18 Jahren; 

f. Personen, gegen die eine Spielsperre besteht. 

2 Folgende Personen unterliegen einem 
Spielverbot in der Spielbank, mit der sie in 

Verbindung stehen: 

a. Angestellte dieser Spielbank und von deren 
Nebenbetrieben, die nicht am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

b. Aktionärinnen und Aktionäre, die mehr als 5 
Prozent des Aktienkapitals halten; 

c. Angestellte der Revisionsstelle, die mit deren 
Revision betraut sind. 

Spielverbot 

1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken 
einem Spielverbot: 

a. Mitglieder der ESBK und die Angestellten ihres 
Sekretariats; 

b. Angestellte der Veranstalterinnen von 
Spielbankenspielen, die am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

c. Mitglieder des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung von Unternehmen, die 
Spieleinrichtungen herstellen oder damit 
hanHftlna 

• ra • • u u n i ) 

d. Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Veranstalterinnen von Spielbankenspielen; 

e. Personen unter 18 Jahren; 

f. Personen, gegen die eine Spielsperre besteht. 

2 Folgende Personen unterliegen einem 
Spielverbot in der Spielbank, mit der sie in 

Verbindung stehen: 

a. Angestellte dieser Spielbank und von deren 
Nebenbetrieben, die nicht am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

b. Aktionärinnen und Aktionäre, die mehr als 5 
Prozent des Aktienkapitals halten; 

c. Angestellte der Revisionsstelle, die mit deren 
Revision betraut sind. 

Für die Betreiber von Spielbanken ist es 
unmöglich, Personen aus 
Verwaltungsräten oder 
Geschäftsleitungen von internationalen 
Spielherstellern zu identifizieren, da 
diese Informationen nicht erfasst werden 
können. Ein solches Verbot kann nicht 
umgesetzt werden. Im Übrigen haben 
die betreffenden Personen ohnehin 
kaum Manipulationsmöglichkeiten. Die 
Regelung kann deshalb ohne Nachteil 
gestrichen werden. 
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Art. 52 Bewilligungen 

1 Der Bundesrat kann spezielle Bewilligungen 
vorsehen, namentlich für: 

a. das Berufsausübungsrecht des leitenden 
Personals, der Spielleiterinnen und Spielleiter und 
Croupières und Croupiers; 

b. die Lieferantinnen von Spielgeräten; 

c. die technische Ausrüstung. 

2 Er regelt die Bewilligungsvoraussetzungen und 
das Verfahren. 

Bewilligungen 

1 Der Bundesrat kann spezielle Bewilligungen 
vorsehen, namentlich für: 

a. da6 Berufsausübungsrecht des leitenden 
Personals, der Spielleiterinnen und Spielleiter 
und Croupières und Croupiers; 

b. die Lieferantinnen von Spielgeräten; 

c. die technische Ausrüstung. 

2 Er regelt die Bewilligungsvoraussetzungen 
und das Verfahren. 

Die Bestimmung wurde aus dem SBG 
übernommen und blieb zu Recht seit 
2002 toter Buchstabe. Solche 
Bewilligungen würden nur zu 
zusätzlichem Verwaltungsaufwand 
führen, ohne einen erkennbaren Nutzen 
zu generieren. 

Art. 53 Teilnahmebeschränkungen 

Die Spielbank kann: 

a. Personen ohne Angabe von Gründen die 
Spielteilnahme verweigern; 

b. Eintrittspreise erheben; 

c. Kleidervorschriften erlassen. 

Teilnahmebeschränkungen 

Die Spielbank kann: 

a. Personen ohne Angabe von Gründen sowohl 
den Zutritt zur Spielbank als auch die 
Spielteilnahme verweigern; 

b. Eintrittspreise erheben; 

c. Kleidervorschriften erlassen. 

Es ist wichtig, dass nicht nur die 
Spielteilnahme, sondern auch der Zutritt 
zum Casino verweigert werden kann. 

Art. 55 Spielmarken 

Bei Tischspielen darf nur mit Jetons oder mit 
Spielplaques gespielt werden. 

Spielmarken 

Bei Tischspielen darf nur mit Jetons, Spielplaques 
oder mit elektronischen Spielguthaben (Crédits) 
gespielt werden. 

Inzwischen gibt es Tischspiele, die den 
Geldfluss elektronisch abwickeln und 
somit ist es notwendig, dass auch 
Spielgewinne als Spielguthaben 
(Crédits) ausgegeben werden. . 

Art. 56 Höchsteinsätze 

Der Bundesrat legt für die Spielbanken mit einer 
Konzession B die Höchsteinsätze nach Spielart 
fest. 

Höchsteinsätze 

Der Bundesrat kann für die Spielbanken mit einer 
Konzession B die Höchsteinsätze nach Spielart 
festlegen. 

Die Unterscheidung von A- und B-
Konzessionen wird bei der Neuvergabe 
der Konzessionen zunehmend 
unwichtiger. Eine Kann-Bestimmung ist 
genügend. Vgl. auch den 
Erläuterungsbericht zu Art. 6 auf Seite 
38. 
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Art. 57 Trinkgelder 

1 Trinkgelder gehen grundsätzlich an die 
Gesamtheit der Angestellten. 

2 Individuelle Trinkgelder und Zuwendungen 
anderer Art dürfen ausschliesslich Angestellte 
entgegennehmen, die nicht am Spielbetrieb 
beteiligt sind. 

Trinkgelder 

1 Trinkgelder, die für die Gesamtheit der 
Angestellten bestimmt sind, sind in die speziell 
dafür vorgesehenen Behälter (Tronc) 
einzulegen. 

2 Individuelle Trinkgelder und Zuwendungen 
anderer Art dürfen ausschliesslich Angestellte 
entgegennehmen, die nicht am Spielbetrieb beteiligt 
sind. 

Die Trinkgelder aus dem Spielbetrieb 
werden in definierten Behältern (Tronc) 
gesammelt und kommen allen 
Angestellten zu Gute. Entspricht Art. 29 
Abs. 1 aus dem geltenden SBG. 
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Art. 60 Angebot von Grossspielen 

1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer 
Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die 
gewerbsmässige Organisation von 
Spielgemeinschaften zur Teilnahme an 
Grossspielen durch Dritte ist verboten. 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur an 
öffentlich zugänglichen Orten angeboten werden, 
die nicht vorwiegend der Durchführung von 
Geldspielen dienen. 

Angebot von Grossspielen 

1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer 
Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die 
gewerbsmässige Organisation von 
Spielgemeinschaften zur Teilnahme an 
Grossspielen durch Dritte ist verboten. 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in 
Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen 
Orten angeboten werden, die nicht vorwiegend 
der Durchführung von Geldspielen dienen und 
die weder einer Spielbank noch einer Spielhalle 
ähnlich sind. 

3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht 
mittels Automaten angeboten werden, mit 
denen das Spiel im Wesentlichen automatisch 
und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. 
Automaten dieser Art, die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen 
weiterhin betrieben und modernisiert werden, 
aber ihre Anzahl darf nicht erhöht werden. 
Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

Ausserhalb von Spielbanken dürfen 
keine Spielhallen entstehen. 
Spielbankenähnliche Orte wären nicht 
im Sinne des Gesetzes und würden die 
strengen Vorschriften, welche 
Spielbanken zu erfüllen haben, 
unterlaufen. Gleichzeitig wäre die 
Umsetzung von 
Präventionsmassnahmen nicht mehr 
gewährleistet. 

Die Anzahl der Lotterie-Automaten 
(Tactilos) ist auf den heutigen Stand zu 
beschränken. 
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Art. 68 Gewinnbestätigung 

1 Eine Spielbank bestätigt Spielgewinne nur, wenn: 

a. sie die Herkunft der Spieleinsätze und die 
Tatsache des Spielgewinns überprüfen konnte; 

b. die Spielerin oder der Spieler vor dem Verlassen 
der Spielbank ausdrücklich verlangt hat, dass der 
Spielgewinn registriert wird. 

2 Sie bestätigt Spielbankengewinne gegenüber 
einer Behörde nur, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt sind und diese Behörde die 
Auskunft zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

Gewi n n bestätig u ng 

1 Eine Spielbank und eine Veranstalterin von 
Grossspielen kann bestätigt Spielgewinne nur 
bestätigen, wenn: 

a. sie die Herkunft der Spieleinsätze und die 
Tatsache des Spielgewinns überprüfen konnte; 

b. die Spielerin oder der Spieler vor dem Verlassen 
der Spielbank ausdrücklich verlangt hat, dass der 
Spielgewinn registriert wird. 

2 Sie bestätigt Spielbankengewinne gegenüber 
einer Behörde nur, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt sind und diese Behörde die 
Auskunft zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

Die Bestimmung muss auch für 
Veranstalter von Grossspielen Geltung 
haben. 

Art. 71 Werbung 

1 Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nicht in 
aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung 
betreiben. 

2 Die Werbung darf sich nicht an Minderjährige 
oder an gesperrte Personen richten. 

3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele ist verboten. 

Werbung 

1 Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nicht in 
aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung 
betreiben. 

2 Die Werbung darf sich nicht gezielt an 
Minderjährige oder an gesperrte Personen richten. 

3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele ist verboten. 
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Art. 72 Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen 
Spielerinnen und Spielern weder 

Darlehen noch Vorschüsse gewähren. 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder 
Gratisspielguthaben bedarf der vorgängigen 
Zustimmung der zuständigen Vollzugsbehörde. 

Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen 
Spielerinnen und Spielern weder Darlehen noch 
Vorschüsse gewähren. 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder 
Gratisspielguthaben, die vom Bruttospielertrag 
abzugsberechtigt sind, bedarf der vorgängigen 
Zustimmung der zuständigen Vollzugsbehörde. 

3 Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Höhe 
der Gratisspielmarken im terrestrischen Bereich 
und Online-Spielbanken. 

Die Gewährung von Gratisspielguthaben 
aus dem Marketingbudget muss 
unbeschränkt und bewilligungsfrei 
möglich sein. Im Gegenzug können 
diese Gratisspielguthaben nicht vom 
BSE abgezogen werden. Ohne diese 
Präzisierung werden insbesondere die 
Online Angebote der Schweizer 
Spielbanken nicht wettbewerbsfähig 
sein. Die Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde soll nur einmal 
eingeholt werden müssen. 

Die Höhe der Gratisspielmarken soll im 
terrestrischen Bereich von 3 auf 5 
Promille angehoben und im Online-
Bereich auf ein wettbewerbsfähiges 
Niveau angesetzt werden. 

Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
von Gratisspielmarken für die 
Promotion, Spiele oder Spielturniere soll 
pro gleichartiges Spiel nur einmal 
eingeholt werden müssen. 
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Ar t. 74 Information 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen stellen in leicht zugänglicher und 
leicht verständlicher Form bereit: 

a. Informationen über die Risiken des Spiels; 

b. Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des eigenen 
Spielverhaltens; 

c. Informationen über Möglichkeiten für 
Selbstkontrollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

d. Informationen über Angebote zur Unterstützung 
und Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder 
suchtgefährdeten Personen sowie von deren 
Umfeld einschliesslich Adressen von 
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. 

2 Soweit aufgrund des Gefährdungspotenzials und 
der Merkmale des Vertriebskanals des konkreten 
Spiels angezeigt, informieren die Spielbanken und 
die Veranstalterinnen von Grossspielen die 
Spielerinnen und Spieler über ihr Spielverhalten. 

Information 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen stellen in leicht zugänglicher und 
leicht verständlicher Form bereit: 

a. Informationen über die Risiken des Spiels; 

b. Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des eigenen 
Spielverhaltens; 

c. Informationen über Möglichkeiten für 
Selbstkontrollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

d. Informationen über Angebote zur Unterstützung 
und Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder 
suchtgefährdeten Personen sowie von deren 
Umfeld einschliesslich Adressen von 
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. 

2 Soweit aufgrund des Gefährdungspotenzials von 
online durchgeführten Spielen und der 

Spiels angezeigt, informieren die Spielbanken und 
die Veranstalterinnen von Grossspielen die 
Spielerinnen und Spieler über ihr Spielverhalten. 

Der Bericht führt aus, in Art. 74 seien 
nur die online durchgeführten Spiele 
angesprochen. Der Gesetzestext ist 
dementsprechend zu präzisieren. 
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Art. 77 Spielsperre 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
online durchgeführten Grossspielen sperren 
Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie 
aufgrund eigener Wahrnehmungen oder aufgrund 
von Meldungen Dritter wissen oder annehmen 
müssen, dass sie. 

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen; oder 

b. Spieleinsätze tätigen, die in keinem Verhältnis zu 
ihrem Einkommen und Vermögen stehen. 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spielbetrieb 
aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Fachstelle oder Sozialbehörde wissen oder 
annehmen müssen, dass sie spielsüchtig sind. 

3 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann im 
Rahmen der Spielbewilligungen die Spielsperre auf 
weitere Grossspiele ausdehnen. Sie kann den 
Ausschluss von diesen zusätzlichen Spielen 
sicherstellen, indem sie einen Schwellenwert 
festlegt und die Auszahlung der darüber liegenden 
Gewinne sperren lässt. 

4 Die Spielsperre erstreckt sich auf die 
Spielbankenspiele, die online durchgeführten 
Grossspiele sowie die Grossspiele, auf welche die 
interkantonale Vollzugsbehörde gemäss Absatz 3 
die Spielsperre ausgedehnt hat. 

Spielsperre 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
online durchgeführten Grossspielen sperren 
Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie 
aufgrund eigener Wahrnehmungen oder aufgrund 
von Meldungen Dritter wissen oder annehmen 
mü66en, dass sie: 

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen; oder 

b. Spieleinsätze tätigen, die in keinem Verhältnis zu 
ihrem Einkommen und Vermögen stehen. 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spielbetrieb 
aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Fachstelle oder Sozialbehörde wissen oder 
annehmen müssen, dass sie spielsüchtig sind. 

3 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann im 
Rahmen der Spielbewilligungen die Spielsperre auf 
weitere Grossspiele ausdehnen. Sie kann den 
Ausschluss von diesen zusätzlichen Spielen 
sicherstellen, indem sie einen Schwellenwert 
festlegt und die Auszahlung der darüber liegenden 
Gewinne sperren lässt. 

4 Die Spielsperre erstreckt sich auf die 
Spielbankenspiele, die online durchgeführten 
Grossspiele sowie die Grossspiele, auf welche die 
interkantonale Vollzugsbehörde gemäss Absatz 3 
die Spielsperre ausgedehnt hat. 

Die Spielbanken können nicht 
verpflichtet werden, auf einen blossen 
Verdacht hin Spielsperren 
auszusprechen zumal damit auch in die 
Grundrechte Betroffener eingegriffen 
wird. Problematisch wird es 
insbesondere, wenn den Spielbanken 
von den Spielern gefälschte oder 
fehlerhafte Unterlagen unterbreitet 
werden. 

Von den Spielbanken kann nicht 
verlangt werden, dass sie den jeweiligen 
Stand der Wissenschaft über die 
Spielsucht kennen. Gemäss 
Erläuterungsbericht sollen denn auch 
die Anforderungen an die Veranstalter 
gering sein (Erläuterungsbericht, S. 67) 
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5 Die Spielerinnen und Spieler können selbst bei 
einer Spielbank oder einer Veranstalterin von 
Grossspielen, die Spielsperren verhängen, eine 
Spielsperre beantragen. 

6 Die Spielsperre muss der betroffenen Person mit 
Begründung schriftlich mitgeteilt werden. 

5 Die Spielerinnen und Spieler können selbst bei 
einer Spielbank oder einer Veranstalterin von 
Grossspielen, die Spielsperren verhängen, eine 
Spielsperre beantragen. 

6 Die Spielsperre muss der betroffenen Person mit 
Begründung schriftlich mitgeteilt werden. 

Art. 81 Bericht 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen reichen der zuständigen 
Vollzugsbehörde jährlich einen Bericht ein über die 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor 
exzessivem Geldspiel. 

2 Sie bringen diesen Bericht auch der 
Konsultativkommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel zur Kenntnis. 

Bericht 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen reichen der zuständigen 
Vollzugsbehörde jährlich einen Bericht ein über die 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor 
exzessivem Geldspiel. 

2 Sie bringen diesen Bericht auch der 
Konsultativkommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel zur Kenntnis-

Weiter unten wird die Streichung dieser 
Kommission verlangt. 

Art. 83 Errichtung 

Der Bundesrat setzt in Absprache mit den 
Kantonen eine Kommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel ein. 

Errichtung 

Der Bundesrat 6etzt in Absprache mit den 
Kantonen eine Kommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel ein. 

Die Art. 83-87 sind ersatzlos zu 
streichen. 
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Art. 84 Zusammensetzung und Ernennung 

1 Der Kommission gehören zwölf Mitglieder an. 

2 Sie setzt sich aus Fachleuten zusammen, die 
über die erforderlichen beruflichen und 
persönlichen Kompetenzen und Kenntnisse in den 
Bereichen Prävention von exzessivem Geldspiel 
und Behandlung der betroffenen Personen 
verfügen. 

3 Der Bundesrat ernennt die 
Kommissionsmitglieder. Die Hälfte der Mitglieder 
ernennt er auf Vorschlag der Kantone. 

4 Die Kommissionsmitglieder werden für vier Jahre 
ernannt. Sie können höchstens zweimal 
wiedergewählt werden. 

Zusammensetzung und Ernennung 

1 Der Kommission gehören zwölf Mitglieder an. 

2 Sie setzt 6ich aus Fachleuten zusammen, die 
über die erforderlichen beruflichen und 
persönlichen Kompetenzen und Kenntnisse in 
den Bereichen Prävention von exze66ivem 
Geld6piel und Behandlung der betroffenen 
Personen verfügen. 

3 Der Bundesrat ernennt die 
Kommissionsmitglieder. Die Hälfte der 
Mitglieder ernennt er auf Vorschlag der 
Kantone. 

4 Die Kommissionsmitglieder werden für vier 
Jahre ernannt. Sie können höchstens zweimal 
wiedergewählt werden. 
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Art. 85 Aufgaben 

1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Beratung der Vollzugsbehörden dieses 
Gesetzes, der Gesundheitsbehörden des Bundes 
und der Kantone sowie der Veranstalterinnen von 
Geldspielen in den Bereichen Prävention, 
Früherkennung und Behandlung von exzessivem 
Geldspiel; 

b. Erarbeitung von Empfehlungen zur Prävention, 
zur Früherkennung und zur Behandlung von 
exzessivem Geldspiel; 

c. Beobachtung und Analyse nationaler und 
internationaler Entwicklungen in den Bereichen 
Prävention, Früherkennung und Behandlung von 
exzessivem Geldspiel. 

2 Die Kommission erstattet gegenüber Bundesrat 
und Kantonen jährlich Bericht über ihre Tätigkeit. 
Der Bericht ist öffentlich. 

Aufgaben 

1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Beratung der Vollzug6behörden dieses 
Gesetzes, der Ge6undheitsbohörden de6 
Bundes und der Kantone sowie der 
Veranstalterinnen von Geld6pielen in den 
Bereichen Prävention, Früherkennung und 
Behandlung von exzessivem Geld6piel; 

b. Erarbeitung von Empfehlungen zur 
Prävention, zur Früherkennung und zur 
Behandlung von exze66ivem Geld6piel; 

c. Beobachtung und Analyse nationaler und 
internationaler Entwicklungen in den Bereichen 
Prävention, Früherkennung und Behandlung 
von exzessivem Geldspiel. 

2 Die Kommission erstattet gegonüber 
Bundesrat und Kantonen jährlich Bericht über 
ihre Tätigkeit. Der Bericht ist öffentlich. 

Art. 86 Organisation und Arbeitsweise 

1 Die Kommission erfüllt ihre Aufgaben 
unabhängig. Sie ist administrativ dem EJPD 
zugeordnet. 

2 Sie regelt ihre Organisation und ihre Arbeitsweise 
in einer Geschäftsordnung. 3 Im Rahmen ihres 
Budgets kann sie Fachleute beiziehen. 

Organisation und Arbeitsweise 

1 Die Kommission erfüllt ihre Aufgaben 
unabhängig. Sie ist administrativ dem EJPD 
zugeordnet. 

2 Sie regelt ihre Organisation und ihre 
Arbeitsweise in einer Geschäftsordnung. 3 Im 
Rahmen ihres Budgets kann 6ie Fachleute 
beiziehen. 

Art. 87 Kostentragung 

Bund und Kantone tragen die Kosten der 
Kommission je zur Hälfte. 

Kostentragung 

Bund und Kantone tragen die Kosten der 
Kommission je zur Hälfte. 
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Art. 94a Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen 
Transaktionen 

Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur 
Verhinderung von finanziellen Transaktionen für 
Spielangebote, die in der Schweiz zugänglich, 
aber nicht bewilligt sind. 

Um zu verhindern, dass von der 
Schweiz aus Online-Spiele über 
ausländische Internetseiten gespielt 
werden können, sollen nicht nur 
technische Sperrungen eingerichtet 
werden. Diese können von versierten 
Spielteilnehmern allzu leicht umgangen 
werden. Dies wird auch im 
Erläuterungsbericht auf S. 73 
eingeräumt. Die Finanztransaktionen 
müssen unterbunden werden. 
Unverständlich ist, warum der 
Erläuterungsbericht dies auf S. 28 als 
„zurzeit unverhältnismässig" taxiert. 
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Art. 99 Befugnisse 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
namentlich: 

a. von den Spielbanken und den Unternehmungen 
der Fabrikation und des Handels mit 
Spieleinrichtungen, welche die Spielbanken 
beliefern, die notwendigen Auskünfte und 
Unterlagen verlangen; 

b. bei den Spielbanken Kontrollen durchführen; 

c. von den Revisionsstellen der Spielbanken die 
notwendigen Auskünfte und Unterlagen verlangen; 

d. Sachverständige beiziehen; 

e. der Revisionsstelle besondere Aufträge erteilen; 

f. Online-Verbindungen zum Monitoring der EDV-
Anlagen der Spielbanken herstellen; 

g. für die Zeit einer Untersuchung vorsorgliche 
Massnahmen treffen und insbesondere die 
Konzession suspendieren; 

h. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bei 
Vorliegen sonstiger Missstände die notwendigen 
Massnahmen zur Herstellung des 
ordnungsgemässen Zustands und zur Beseitigung 
der Missstände verfügen: 

i. in den Betrieb einer Spielbank eingreifen, sofern 
die Verhältnisse es erfordern; 

Befugnisse 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
namentlich: 

a. von den Spielbanken und den Unternehmungen 
der Fabrikation und des Handels mit 
Spieleinrichtungen, welche die Spielbanken 
beliefern, die notwendigen Auskünfte und 
Unterlagen verlangen; 

b. bei den Spielbanken Kontrollen durchführen; 

c. von den Revisionsstellen der Spielbanken die 
notwendigen Auskünfte und Unterlagen verlangen; 

d. Sachverständige beiziehen; 

erteilen; 
f. Online-Verbindungen zum Monitoring der 
EDV-Anlagen der Spielbanken herstellen; 
g. für die Zeit einer Untersuchung vorsorgliche 
Massnahmen anordnen; treffen und 
insbesondere die Konzession suspendieren; 

h. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bei 
Vorliegen sonstiger Missstände die notwendigen 
Massnahmen zur Herstellung des 
ordnungsgemässen Zustands und zur Beseitigung 
der Missstände verfügen: 

i. in den Betrieb einer Spielbank eingreifen, 
6ofern die Verhältnisse 06 erfordern; 

Die ESBK soll ihre Aufsicht 
wahrnehmen, aber selbstverständlich 
nicht unmittelbar in den Betrieb einer 
Spielbank eingreifen können. Ein 
Eingreifen in das operative Geschäft 
würde die Zuständigkeit zwischen 
Geschäftsführung und Aufsichtsbehörde 
verwischen. Die Befugnisse der beiden 
Aufsichtsbehörden (Comlot, ESBK) 
müssen identisch sein. 
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j . bei Nichtbefolgung einer von ihr erlassenen 
vollstreckbaren Verfügung nach vorausgegangener 
Mahnung: 

1. die angeordnete Handlung auf Kosten der 
Spielbank selber vornehmen, 

2. öffentlich bekannt machen, dass sich die 
Spielbank der vollstreckbaren Verfügung 
widersetzt; 

k. gegen Verfügungen der interkantonalen 
Vollzugsbehörde gemäss Artikel 23 Beschwerde 
bei der zuständigen kantonalen oder 
interkantonalen richterlichen Behörde und 
anschliessend beim Bundesgericht erheben; 

I. gegen die Entscheide des 
Bundesverwaltungsgerichts in Anwendung dieses 
Gesetzes und seiner Ausführungserlasse 
Beschwerde beim Bundesgericht erheben. 

j . bei Nichtbefolgung einer von ihr erlassenen 
vollstreckbaren Verfügung nach vorausgegangener 
Mahnung: 

1. die angeordnete Handlung auf Kosten der 
Spielbank selber vornehmen, 

2. öffentlich bekannt machen, dass sich die 
Spielbank der vollstreckbaren Verfügung 
widersetzt; 

k. gegen Verfügungen der interkantonalen 
Vollzugsbehörde gemäss Artikel 23 Beschwerde 
bei der zuständigen kantonalen oder 
interkantonalen richterlichen Behörde und 
anschliessend beim Bundesgericht erheben; 

I. gegen die Entscheide des 
Bundesverwaltungsgerichts in Anwendung dieses 
Gesetzes und seiner Ausführungserlasse 
Beschwerde beim Bundesgericht erheben. 

Art. 100 Gebühren 

1 Die ESBK erhebt bei den Spielbanken Gebühren, 
welche die Aufsichtskosten decken. 

2 Das EJPD setzt auf Antrag der ESBK die 
Gebühren jedes Jahr nach Massgabe der 
Aufsichtskosten des Vorjahres fest. 

3 Die ESBK erhebt für ihre Verfügungen und 
Dienstleistungen kostendeckende Gebühren. Sie 
kann Vorschüsse verlangen. 

Gebühren 

1 Die ESBK erhebt bei den Spielbanken Gebühren, 
welche die Aufsichtskosten decken. 

2 Das EJPD setzt auf Antrag der ESBK die 
Gebühren jedes Jahr nach Massgabe der 
Aufsichtskosten des Vorjahres fest. 

3 Die ESBK erhebt für ihre Verfügungen und 
Dienstleistungen kostendeckende Gebühren. Sie 
kann Vorschüsse verlangen. 

4 Die gesamten Aufsichtskosten und Gebühren 
dürfen fünf Promille des Bruttospielertrages des 
letzten Jahres aller Spielbanken nicht 
übersteigen. 

Die Aufsichtskosten der ESBK sind in 
den vergangenen Jahren massiv und 
weit stärker als die Teuerung gestiegen. 
Die Aufsichtskosten der ESBK sind auch 
viel stärker gewachsen als die Kosten 
der Bundesverwaltung insgesamt. Die 
Aufsichtskosten haben ein Ausmass 
erreicht, das nicht mehr akzeptabel ist. 
Es wird deshalb eine Begrenzung der 
Aufsichtskosten gefordert. Die 
Aufsichtskosten können entweder an 
den BSE oder an die Teuerung 
gekoppelt werden. 
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Art. 101 Verwaltungssanktionen 

1 Verstösst eine Konzessionärin gegen die 
gesetzlichen Bestimmungen, die Konzession oder 
gegen eine rechtskräftige Verfügung, so wird sie mit 
einem Betrag bis zu 15 Prozent des im letzten 
Geschäftsjahr erzielten Bruttospielertrags belastet. 
Der Gewinn, den die Konzessionärin durch den 
Verstoss erzielt hat, ist bei der Bemessung der 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen. 

2 Verstösse werden vom Sekretariat untersucht und 
von der ESBK beurteilt. 

10. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art. 134a: Strafbarkeit der Konzessionärin 

1 Die Konzessionärin wird mit einer Busse bis 
zu CHF 1 Mio. bestraft, wenn sie: 

a. die Meldepflicht nach den Artikeln 13 
oder 42 verletzt; 

b. Spiele anbietet, die den Vorgaben dieses 
Gesetzes widersprechen oder für die eine 
gültige Bewilligung fehlt; 

c. Schutzpflichten gemäss Kapitel 6 
(Schutz der Spielerinne und Spieler vor 
exzessivem Spiel) verletzt; 

d. Personen spielen lässt, die mit einem 
Spielverbot gemäss Art. 51 unterliegen; 

e. bewirkt, dass eine rechtskräftige 
Veranlagung der Spielbankenabgabe 
unvollständig ist; 

f. einer unter Hinweis auf die Strafdrohung 
dieses Artikels an sie erlassenen Verfügung 
nicht Folge leistet. 

2 Die zuständige Behörde bemisst die Busse 
insbesondere nach der Schwere der Tat, nach 
dem Verschulden sowie nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. 

2 Veretö660 werden vom Sekretariat untersucht 
und von der ESBK beurteilt. 

Die vorgesehenen „Verwaltungs­
sanktionen" sind nichts anderes als 
Strafen. Die Vorschrift ist deshalb als 
Strafnorm zu konzipieren und im 10. 
Kapitel („Strafbestimmungen") 
einzuordnen. 

Im Übrigen genügt die Regelung dem 
Bestimmtheitsgebot nicht. Sie muss 
präzisiert werden. 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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Art. 102 Datenbearbeitung 

Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben kann die 
ESBK Personendaten, einschliesslich besonders 
schützenswerter Daten über die Gesundheit, 
Massnahmen der sozialen Hilfe, administrative oder 
strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen, sowie 
Persönlichkeitsprofile bearbeiten. 

Datenbearbeitung 

Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben kann 
die ESBK Personendaten, einschliesslich 
besonders 6chützen6werter Daten über die 
Gesundheit, Massnahmen der sozialen Hilfe, 
administrative oder strafrechtliche 
Verfolgungen und Sanktionen, sowie 
Persönlichkeitsprofile bearbeiten. 

Die Datenhoheit soll bei den 
Spielbanken sein. Die ESBK soll zwar 
Einsicht in die von den Spielbanken 
erfassten Personendaten haben, sie soll 
diese aber nicht bearbeiten dürfen. 
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Art. 104 Internationale Amtshilfe 

1 Die ESBK kann die zuständigen ausländischen 
Behörden um die Informationen, einschliesslich 
besonders schützenswerter Daten, ersuchen, die 
sie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

2 Sie kann den für die Geldspiele zuständigen 
ausländischen Behörden Informationen, 
einschliesslich besonders schützenswerter Daten, 
weitergeben, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

a. Die ausländische Behörde verwendet die 
Informationen ausschliesslich in einem 
Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit den 
Geldspielen; 

b. Sie ist an das Amtsgeheimnis gebunden; 

c. Sie gibt die Informationen nicht an Dritte weiter 
oder nur mit Einwilligung der ESBK; 

d. Die Informationen sind für den Vollzug der 
Geldspielgesetzgebung notwendig und umfassen 
keine Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse. 

3 Die ESBK kann von der Zusammenarbeit 
absehen, wenn kein Gegenrecht gewährt wird. 

Internationale Amt6hilfe 

einschliesslich besonders 6chützenswerter 
Daten, ersuchen, die 6ie zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben benötigt. 

2 Sie kann den für die Geldspiele zuständigen 
ausländischen Behörden Informationen, 
einschliesslich besonders schätzenswerter 
Daten, weitergeben, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. Die ausländische Behörde verwendet die 
Informationen ausschliesslich in einem 

den Geldspielen; 

b. Sie ist an das Amtsgeheimnis gebunden; 

c. Sie gibt die Informationen nicht an Dritte 
weiter oder nur mit Einwilligung der ESBK; 

d. Die Informationen sind für den Vollzug der 
Geldspielgesetzgebung notwendig und 
umfassen keine Fabrikation6- oder 
Geschäftsgeheimnisse. 

3 Die ESBK kann von der Zusammenarbeit 
absehen, wenn kein Gegenrecht gewährt wird. 

Diese Bestimmungen würden zu einer 
erneuten Benachteiligung der Schweizer 
Spielbanken führen, da vermutlich nur 
sie die entsprechenden Sperrlisten 
übernehmen würden. 
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Art. 105 Aufgaben des Sekretariats 

1 Das Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über 
die Spielbanken aus und veranlagt die 
Spielbankenabgabe. 

2 Es bereitet die Geschäfte der ESBK vor, stellt ihr 
Anträge und vollzieht deren Entscheide. 

3 Es verkehrt mit Spielbanken, Behörden und 
Dritten direkt und erlässt selbstständig Verfügungen 
und Entscheide, soweit dies das 
Geschäftsreglement vorsieht. 

4 Es kann in den Betrieb einer Spielbank 
eingreifen, sofern die Verhältnisse es erfordern; es 
informiert die Kommission unverzüglich. 

5 Es vertritt die ESBK vor eidgenössischen und 
kantonalen Gerichten und ist zuständig für die 
Verfolgung der Delikte nach den Artikeln 131-134. 

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere 
Aufgaben übertragen. 

Aufgaben des Sekretariats 

1 Das Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über 
die Spielbanken aus und veranlagt die 
Spielbankenabgabe. 

2 Es bereitet die Geschäfte der ESBK vor, stellt ihr 
Anträge und vollzieht deren Entscheide. 

3 Es verkehrt mit Spielbanken, Behörden und 
Dritten direkt und erlässt selbstständig Verfügungen 
und Entscheide, soweit dies das 
Geschäftsreglement vorsieht. 

4 E6 kann in den Betrieb einer Spielbank 
eingreifen, sofern die Verhältnisse es erfordern; 
es informiert die Kommi66ion unverzüglich. 

5 Es vertritt die ESBK vor eidgenössischen und 
kantonalen Gerichten und ist zuständig für die 
Verfolgung der Delikte nach den Artikeln 131-134. 

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere 
Aufgaben übertragen. 

Vgl. Bemerkung zu Art. 99 

Art. 
105a 

Vertreter Comlot 

Der Bund entsendet einen Vertreter in die 
Comlot. 

In der ESBK nimmt ein Vertreter der 
Kantone Einsitz. Vice versa muss auch 
ein Vertreter des Bundes in der Comlot 
Einsitz nehmen. 

Seite 39 
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Art. 110 Verwaltungssanktionen 

1 Verstösst eine Veranstalterin von Grossspielen 
gegen die gesetzlichen Bestimmungen oder gegen 
eine rechtskräftige Verfügung, so wird sie mit einem 
Betrag bis zu 15 Prozent des im letzten 
Geschäftsjahr erzielten Bruttospielertrags belastet. 
Der Gewinn, den die Veranstalterin durch den 
Verstoss erzielt hat, ist bei der Bemessung der 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen. 

2 Die Einnahmen aus den ausgesprochenen 
Verwaltungssanktionen werden gemäss den 
Bevölkerungszahlen der letzten eidgenössischen 
Volkszählung an die Kantone verteilt. 

3 Verstösse werden von der interkantonalen 
Vollzugsbehörde untersucht und beurteilt. 

4 Regelt das Konkordat zwischen den Kantonen 
das Verfahren nicht, so wendet die interkantonale 
Vollzugsbehörde das Verwaltungsverfahren des 
Kantons an, in dem der Verstoss begangen worden 
ist. 

10. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art. 134b: Strafbarkeit des Veranstalters oder 
der Veranstalterin von Grossspielen 

1 Die Veranstalterin oder Veranstalter von 
Grossspielen wird mit einer Busse bis zu CHF 1 
Mio. bestraft, wenn sie oder er: 

a. Spiele anbietet, für die eine gültige 
Bewilligung fehlt; 

b. die Pflichten zum Schutz der Spielenden 
vor exzessivem Spiel verletzt; 

c. den Reingewinn nicht vollumfänglich 
deklariert; 

d. einer unter Hinweis auf die Strafdrohung 
dieses Artikels an sie oder ihn erlassenen 
Verfügung nicht Folge leistet. 

2 Die zuständige Behörde bemisst die Busse 
insbesondere nach der Schwere der Tat, nach 
dem Verschulden sowie nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. 

3 Die Einnahmen aus den ausgesprochenen 
Verwaltungssanktionen werden gemäss den 
Bevölkerungszahlen der letzten 
eidgenössischen Volkszählung an die Kantone 
verteilt. 

Auch diese „Verwaltungssanktionen" 
sind nichts anderes als Strafen. Die 
Vorschrift ist im 10. Kapitel 
(„Strafbestimmungen") zu placieren. 

Im Übrigen genügt die Regelung dem 
Bestimmtheitsgebot nicht. Sie bedarf 
deshalb der Präzisierung. 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 120 Grundsatz Grundsatz 

1 Der Bund erhebt auf den Bruttospielerträgen eine 
Abgabe (Spielbankenabgabe). Diese ist für die 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
bestimmt. 

2 Der Bruttospielertrag ist die Differenz zwischen 
den Spieleinsätzen und den rechtmässig 
ausbezahlten Spielgewinnen. 

3 Die von der Spielbank erhobenen Kommissionen 
bei Tischspielen und ähnliche Spielerträge bilden 
Bestandteil des Bruttospielertrags. 

1 Der Bund erhebt auf den Bruttospielerträgen eine 
Abgabe (Spielbankenabgabe). Diese ist für die 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
bestimmt. 

2 Der Bruttospielertrag ist die Differenz zwischen 
den Spieleinsätzen und den rechtmässig 
ausbezahlten Spielgewinnen. 

3 Die von der Spielbank erhobenen Kommissionen 
bei Tischspielen und ähnliche Spielerträge sind 
nicht Bestandteil des Bruttospielertrags. 

4 Der Bruttospielertrag aus 
Geschicklichkeitsspielen unterliegt nicht der 
Spielbankenabgabe. 

Die von den Spielbanken erhobenen 
Kommissionen dienen der Bereitstellung 
des Angebotes und sind nicht 
Bestandteil des Bruttospielertrages. 
Deshalb soll auf diesen Beträgen keine 
Spielbankenabgabe bezahlt werden 
müssen. 

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV gilt für die 
Gewinne aus Geschicklichkeitsspielen 
keine Zweckbindung. Dementsprechend 
unterliegen sie auch nicht der 
Spielbankenabgabe. Vgl. dazu auch Art. 
126 Abs. 3 des Entwurfs. 

Seite 41 



Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 121 Abgabesätze 

1 Der Bundesrat legt den Abgabesatz so fest, dass 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte 
Spielbanken eine angemessene Rendite auf dem 
investierten Kapital erzielen können. 

2 Der Abgabesatz beträgt: 

a. mindestens 40 und höchstens 80 Prozent des 
Bruttospielertrags, der in einer Spielbank erzielt 
wird; 

b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent des 
Bruttospielertrags, der mit online durchgeführten 
Spielbankenspiele erzielt wird. 

3 Der Abgabesatz kann während der ersten vier 
Betriebsjahre bis auf die Hälfte reduziert werden. 
Bei der Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen 
Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in 
Würdigung aller Umstände für die einzelnen oder 
für mehrere Spielbanken zusammen neu festgelegt 
werden. 

Abgabesätze 

1 Der Bundesrat legt den Abgabesatz so fest, dass 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte 
Spielbanken eine angemessene Rendite auf dem 
investierten Kapital erzielen können. 

2 Der Abgabesatz beträgt: 

a. mindestens 40 und höchstens 80 Prozent auf 
dem Bruttospielertrag von nicht online 
durchgeführten Spielen; 

b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent auf 
dem Bruttospielertrag der online 
durchgeführten Spiele. 

3 Der Abgabesatz kann während der ersten vier 
Betriebsjahre bei online durchgeführten Spielen 
bis auf die Hälfte reduziert werden. Bei der 
Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen 
Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in 
Würdigung aller Umstände für die einzelnen oder 
für mehrere Spielbanken zusammen neu festgelegt 
werden. 

Klarere Unterscheidung für die 
Besteuerung von landbasiert und online 
erzieltem Bruttospielertrag. 

Für den landbasiert erzielten BSE 
bestehen genügend Erfahrungswerte, 
so dass eine Abgabesatzermässigung 
nur bei online durchgeführten Spielen 
gerechtfertigt ist. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Bocjrü nd uncj 

Art. 122 Abgabeermässigungen für Spielbanken mit 
einer B-Konzession 

1 Der Bundesrat kann für Spielbanken mit einer B-
Konzession den Abgabesatz um höchstens einen 
Viertel reduzieren, sofern die Erträge der Spielbank 
in wesentlichem Umfang für öffentliche Interessen 
der Region, namentlich zur Unterstützung 
kultureller Tätigkeiten, oder für gemeinnützige 
Zwecke verwendet werden. 

2 Ist die Standortregion der B-Spielbank 
wirtschaftlich von ausgeprägt saisonalem 
Tourismus abhängig, so kann der Bundesrat den 
Abgabesatz höchstens um einen Drittel reduzieren. 

3 Bei Kumulation der beiden Reduktionsgründe 
kann er den Abgabesatz höchstens um die Hälfte 
reduzieren. 

4 Die Abgabeermässigungen nach den Absätzen 1 
und 2 gelten nicht für online durchgeführte 
Spielbankenspiele. 

Abgabeermässigungen für Spielbanken mit 
p i n p r R - K n r > 7 P R R i n n 
U l i I U I U F W I I t U U U l v l 1 

1 Der Bundesrat reduziert den Abgabesatz für 
Spielbanken mit einer B-Konzes6ion den 
Abgabesatz um höchstens einen Viertel 
reduzieren, sofern die Erträge der Spielbank in 
wesentlichem Umfang für öffentliche Interessen der 
Region, namentlich zur Unterstützung kultureller 
Tätigkeiten, oder für gemeinnützige Zwecke 
verwendet werden. 

2 Ist die Standortregion der B-Spielbank 
wirtschaftlich von ausgeprägt saisonalem 
Tourismus abhängig, so kann der Bundesrat den 
Abgabesatz höchstens um die Hälfte einen Drittel 
reduzieren. 

3 Bei Kumulation der beiden Reduktionsgründe 
kann er den Abgabesatz höchstens um die Hälfte 
reduzieren. 

4 Die Abgabeermä6sigungen nach den 
Absätzen 1 und 2 gelten nicht für online 
durchgeführte Spielbankenspiele. 

Die Unterscheidung zwischen A- und B-
Konzession verliert an Bedeutung. Die 
Abgabermässigungen in Art. 122 sollen 
deshalb für beide Konzessionsarten 
möglich sein. 

Spielbanken in Tourismusgebieten sind 
wirtschaftlich nur überlebensfähig, wenn 
der Abgabesatz stärker als nach 
geltendem Recht gesenkt werden kann. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag E3SQ rü nefl u n Q 

Art. 126 Verwendung der Reingewinne für 
gemeinnützige Zwecke 

1 Die Kantone verwenden die Reingewinne aus 
Lotterien und Sportwetten vollumfänglich für 
gemeinnützige Zwecke namentlich in den 
Bereichen Kultur, Soziales und Sport. 

2 Die Verwendung der Reingewinne zur Erfüllung 
gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist 
ausgeschlossen, ausser sie werden in den 
Bereichen gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur 
Finanzierung solcher Aufgaben eingesetzt. 

3 Die Reingewinne von Geschicklichkeitsspielen 
unterliegen keiner Zweckbindung nach diesem 
Gesetz. 

Verwendung der Reingewinne für 
gemeinnützige Zwecke 

1 Die Kantone verwenden die Reingewinne aus 
Lotterien und Sportwetten vollumfänglich für 
gemeinnützige Zwecke namentlich in den 
Bereichen Kultur, Soziales und Sport. 

2 Die Verwendung der Reingewinne zur Erfüllung 
gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist 

Bereichen gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur 
Finanzierung solcher Aufgaben eingesetzte 

3 Die Reingewinne von Geschicklichkeitsspielen 
unterliegen keiner Zweckbindung nach diesem 
Gesetz. 

Hier findet ein Paradigmenwechsel statt, 
der abgelehnt wird. Das geltende 
Lotteriegesetz verbietet die 
Finanzierung von gesetzlich 
vorgeschriebenen Aufgaben durch 
Lotteriegelder ausdrücklich. 

Art. 106 Abs. 6 schreibt vor, dass die 
Reinerträge aus Lotterien und 
Sportwetten vollumfänglich für 
gemeinnützige Zwecke verwendet 
werden müssen. Die Zweckentfremdung 
für gesetzlich vorgeschriebene 
Aufgaben ist damit verfassungswidrig. 

Art. 130 Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen 

1 Die Veranstalterinnen von Kleinlotterien und 
lokalen Sportwetten, die die Reingewinne dieser 
Spiele für ihre eigenen Zwecke verwenden wollen, 
müssen gemeinnützige Zwecke verfolgen. 

2 Reingewinne von Geldspieiturnieren unterliegen 
keiner Zweckbindung. 

Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen 

1 Die Veranstalterinnen von Kleinlotterien und 
lokalen Sportwetten, die die Reingewinne dieser 
Spiele für ihre eigenen Zwecke verwenden wollen, 
müssen gemeinnützige Zwecke verfolgen. 

Pokerturnieren unterliegen keiner 
Zweckbindung. 

Streichung im Zusammenhang mit der 
Streichung der Geldspielturniere, (vgl. 
Artikel 35 ff.) 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag B GCJ i*u nd u n çj 

Art. 131 Verbrechen und Vergehen 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Konzessionen oder 
Bewilligungen Grossspiele oder Spielbankenspiele 
organisiert, veranstaltet oder zur Verfügung stellt; 

b. im Wissen um den geplanten 
Verwendungszweck die technischen Mittel zur 
Veranstaltung von Gross- oder Spielbankenspielen 
Personen zur Verfügung stellt, die nicht über die 
nötigen Konzessionen oder Bewilligungen 
verfügen; 

c. durch unwahre Angaben oder auf andere Weise 
die Erteilung einer Konzession oder Bewilligung 
erschleicht. 

2 Wird die Tat gewerbs- oder banden mässig 
begangen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 
Tagessätzen. 

3 Wer in den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe a 
fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen bestraft. 

Verbrechen und Vergehen 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Konzessionen oder 
Bewilligungen Geldspiele organisiert, veranstaltet 
oder zur Verfügung stellt; 

b. im Wissen um den geplanten 
Verwendungszweck die technischen Mittel zur 
Veranstaltung von Gross- oder Spielbankenspielen 
Personen zur Verfügung stellt, die nicht über die 
nötigen Konzessionen oder Bewilligungen verfügen. 

2 Wird die Tat gewerbsmässig —oder 
bandenmä66ig begangen, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe 
nicht unter 180 Tagessätzen. 

3 Wer in den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe a 
fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen bestraft. 

4 Mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen wird 
bestraft, wer vorsätzlich durch unwahre Angaben 
oder auf andere Wei6e die Erteilung einer 
Konzession oder Bewilligung erschleicht. 

Die vorgeschlagene Sanktionsdrohung 
ist allzu rigide, soweit es sich um 
Straftaten handelt, die innerhalb einer 
konzessionierten Unternehmung 
begangen werden: In diesen Fällen 
werden ja zusätzlich empfindliche 
„Verwaltungssanktionen" 
ausgesprochen, und es droht zudem ein 
Konzessionsentzug. 

Vgl. im Übrigen das Gutachten 
betreffend die geplanten Strafnormen in 
einem künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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Übertretungen 

1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Bewilligungen Kleinspiele 
organisiert, veranstaltet oder zur Verfügung stellt; 

b. Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele macht oder Werbung für solche Spiele 
vermittelt oder publiziert; 

c. Werbung für bewilligte Geldspiele macht, die sich 
an gesperrte Personen oder Minderjährige richtet; 

d. Personen, die das gesetzliche Alter nach Artikel 
69 Absätze 2 und 3 nicht erreicht haben oder 
gestützt auf Artikel 77 mit einer Spielsperre belegt 
sind, spielen lässt oder einen Gewinn, der über 
dem Schwellenwert in Sinne von Artikel 77 Absatz 
3 liegt, an solche Personen auszahlt; 

e. bewirkt, dass ein Reingewinn, der für 
gemeinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht 
vollumfänglich deklariert wird; 

f. die in diesem Gesetz oder dessen 
Ausführungsbestimmungen vorgesehenen 
Sorgfaltspflichten gegen die Geldwäscherei verletzt; 

g. eine vorgeschriebene Meldung an die zuständige 
Behörde unterlässt oder einer Aufforderung der 
zuständigen Behörde, den ordnungsgemässen 
Zustand wiederherzustellen oder die Missstände zu 
beseitigen, nicht nachkommt; 

h. ohne Ermächtigung der Bewilligungsinhaberin 
oder des Bewilligungsinhabers oder der von ihr 
oder ihm ermächtigten Dritten Grossspiele verkauft; 

Übertretungen 

1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Bewilligungen 
Kleinspiele organisiert, veranstaltet oder zur 

a. Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele macht oder Werbung für solche Spiele 
vermittelt oder publiziert; 

b. ohne Ermächtigung der Bewilligungsinhaberin 
oder des Bewilligungsinhabers oder der von ihr 
oder ihm ermächtigten Dritten Grossspiele verkauft; 

c. ohne die notwendige Konzession oder 
Bewilligung eine Vermittlungsplattform betreibt, 
über die Privatpersonen gegeneinander um Geld 
spielen. 

2 Wer in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben a-c 
und e-i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 
250 000 Franken bestraft. 

3 Mit Busse bis zu 100 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: 

a. Werbung für bewilligte Geldspiele macht, die sich 
gezielt an gesperrte Personen oder Minderjährige 
richtet; 

b. Personen, die das gesetzliche Alter nach Artikel 
69 Absätze 2 und 3 nicht erreicht haben oder 
gestützt auf Artikel 77 mit einer Spielsperre belegt 
sind, spielen lässt oder einen Gewinn, der über 
dem Schwellenwert in Sinne von Artikel 77 Absatz 
3 liegt, an solche Personen auszahlt; 

c. bewirkt, dass ein Reingewinn, der für 
gemeinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht 

Wiederum ist die vorgeschlagene 
Sanktionsdrohung für Straftaten 
innerhalb von Unternehmen mit einer 
Konzession bzw. Bewilligung 
unangemessen hoch. 

Abs. 1 lit. a ist zu streichen, da 
Kleinspiele nun von Art. 131 Abs. 1 lit 
a erfasst sind. 

Vgl. dazu die Bemerkung zu Art. 131 
und im Übrigen das Gutachten 
betreffend die geplanten Strafnormen 
in einem künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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i. ohne die notwendige Konzession oder 
Bewilligung eine Vermittlungsplattform betreibt, 
über die Privatpersonen gegeneinander um Geld 
spielen. 

2 Wer in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben a-c 
und e-i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 
250 000 Franken bestraft. 

3 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

vollumfänglich deklariert wird; 

d. die in diesem Gesetz oder dessen 
Ausführungsbestimmungen vorgesehenen 
Sorgfaltspflichten gegen die Geldwäscherei verletzt; 

e. eine nach Art. 13, 42 oder 62 dieses Gesetzes 
vorgeschriebene Meldung an die zuständige 
Behörde unterlässt oder einer Aufforderung der 

Zustand wiederherzustellen oder die 
Missstände zu beseitigen, nicht nachkommt. 

4 Wer in den Fällen von Absatz 3 fahrlässig 
handelt, wird mit Busse bis zu 50 000 Franken 
bestraft. 

5 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

Art. 133 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

1 Fällt eine Busse von höchstens 100 000 Franken 
in Betracht und würde die Ermittlung der nach 
Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 22. März 
197413 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) 
strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen 
bedingen, die im Hinblick auf die verhängte Strafe 
unverhältnismässig wären, so kann die Behörde 
von einer Verfolgung dieser Personen absehen und 
an ihrer Stelle den Geschäftsbetrieb zur Bezahlung 
der Busse verurteilen. 

2 Die Artikel 6 und 7 VStrR gelten auch bei der 
Strafverfolgung durch kantonale Behörden. 

Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

Die Artikel 6 und 7 des Bundesgesetzes vom 
22. März 1974 über das Verwaltungsstraf recht 
(VStrR) sind anwendbar. 

Die vorgesehene Regelung ist unnötig 
kompliziert und muss deshalb 
vereinfacht werden. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Christof Riedo. 
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Art. 135 Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele 

1 Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele ist das VStrR anwendbar. 

2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat der 
ESBK, urteilende Behörde die Kommission. 

Zuständigkeit 

Die Verfolgung und Beurteilung von 
Widerhandlungen gegen dieses Gesetz obliegt 
den Strafbehörden des Bundes. 

Gleichzeitig ist Art. 23 der Schweizerischen 
Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO) 
anzupassen. 

Variante: 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele 

1 Das Bundesgesetz über das 
Verwaltungsstrafrecht (VStrR) ist anwendbar. 

2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat, 
urteilende Behörde die Kommission. 

Die ESBK ist als Aufsichtsbehörde 
nicht die geeignete 
Strafverfolgungsbehörde. Am 
sinnvollsten ist es, die Strafbehörden 
des Bundes als zuständig zu 
bezeichnen. 

Vgl. dazu die eingehende Begründung 
im Gutachten betreffend die geplanten 
Strafnormen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von 
Prof. Christof Riedo. 

Art. 136 Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Grossspiele und der Kleinspiele 

1 Die Verfolgung und die Beurteilung der Straftaten 
im Rahmen der Grossspiele und der Kleinspiele 
obliegen den Kantonen. Die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden können die 
interkantonale Vollzugsbehörde zur Untersuchung 
beiziehen. 

2 Die zuständige interkantonale Vollzugsbehörde 
verfügt im Strafverfahren über dieselben 
Verfahrensrechte wie die Privatklägerschaft. Sie 
kann überdies gegen einen Strafbefehl Einsprache 
erheben. Die Staatsanwaltschaft teilt der 
interkantonalen Vollzugsbehörde die Einleitung 
eines Vorverfahrens mit. 

Streichen 

Variante: 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Grossspiele und der Kleinspiele 

Verfolgung und Beurteilung der Straftaten 
obliegen den Kantonen. Die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden können die inter­
kantonale Vollzugsbehörde zur Untersuchung 
beiziehen. 

Den kantonalen Staatsanwaltschaften 
fehlt das für eine wirksame 
Strafverfolgung erforderliche 
SpezialWissen. Am sinnvollsten scheint 
es, auch diese Delikte durch die 
Strafbehörden des Bundes verfolgen 
und beurteilen zu lassen. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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Art. 137 Verfolgungsverjährung 

Die Übertretungen verjähren nach fünf Jahren. 

Verfolgungsverjährung 

Verbrechen und Vergehen verjähren nach 
sieben, Übertretungen nach fünf Jahren. 

Mit dieser Regelung würde die 
Verfolgung von Verbrechen und 
Vergehen frühestens nach 10 Jahren 
verjähren. Eine derart lange Frist ist für 
die fraglichen Tatbestände nicht 
angemessen. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 

Art. 140 Spielbanken 

1 Auf der Grundlage des Spielbankengesetzes vom 
18. Dezember 200015 erteilte Konzessionen laufen 
am 31. Dezember 2023 ab. 

2 Die Ausübung der mit der Konzession 
verliehenen Rechte und Pflichten richtet sich nach 
dem vorliegenden Gesetz. 

3 Die Spielbanken passen ihre Konzepte, 
Verfahren und Abläufe an das vorliegende Gesetz 
an. Sie unterbreiten die Änderungen der ESBK bis 
spätestens ein Jahr nach dessen Inkrafttreten. 

Spielbanken 

1 Auf der Grundlage des Spielbankengesetzes vom 
18. Dezember 200015 erteilte Konzessionen laufen 
am 31. Dezember 2023 ab. 

2 Die Ausübung der mit der Konzession 
verliehenen Rechte und Pflichten richtet sich nach 
dem vorliegenden Gesetz. 

3 Die Spielbanken passen ihre Konzepte, Verfahren 
und Abläufe an das vorliegende Gesetz an. Sie 
unterbreiten die Änderungen der ESBK bis 
spätestens ein Jahr zwei Jahre nach dessen 
Inkrafttreten. 

Der Zeitrahmen von einem Jahr zur 
Anpassung der Konzepte, Verfahren 
und Abläufe ist bei laufendem 
Spielbetrieb zu knapp. Die 
Anpassungsfrist ist auf zwei Jahre zu 
verlängern, wie bei den Grossspielen 
gemäss Art. 143. 

Art. 141 Gesuche um den Betrieb von online 
durchgeführten Spielen 

Die konzessionierten Spielbanken können ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Gesuche um 
Erweiterung der Konzession um das Recht 
einreichen, Spielbankenspiele online 
durchzuführen. 

Gesuche um den Betrieb von online 
durchgeführten Spielen 

Die konzessionierten Spielbanken können ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Gesuche um 
Erweiterung der Konzession um das Recht 
einreichen, Spielbanken6piele online 

Das Online-Verbot muss so rasch als 
möglich aufgehoben werden. 
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Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen 
Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen 
Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der 
Konzession um das Recht, Spiele online 
durchzuführen, werden vorgezogen in Kraft 
gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen 
Inkraftsetzung muss im Anhang des 
Geldspielgesetzes „Aufhebung und 
Änderung anderer Erlasse" das 
Online-Verbot im Spielbankengesetz 
aufgehoben werden. 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Rapperswil, 8.7.2014 

Vernehmlassungsantwort 

zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen zum 
Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Gerne nehmen wird 
zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die AHV und 
die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter 
das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich 
eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht kontrolliert 
sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr innovativen -
Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl Spielhallen 
entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den 
Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber 
hinaus sind in den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland 
abgewandert. 

b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-Spielbankenspiele 
ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 

Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 
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Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte Bruttospielertrags-
volumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und führen 
zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit 
die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Glücksspiels 
unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen und zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. Diese Entwicklung 
muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die 
ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten und überwachten 
Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für 
die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht 
ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende Hauptanträge: 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
Verzicht auf Präventions-Kommission 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. 

Urs Hämmerte 
Präsident Zürichsee Tourismus 
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1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt 
und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt 
dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel 
ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich 
ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken 
bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von 
der Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, 
aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art 3 und Art. 16 

Art. 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gehören die Jaokpotsysteme der Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geld6pielturniero1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine Geldspielturniere2); 
g. Spielbankenspiele: Geld6piele, die weder Gross- noch Kloin6piele darstellen. Geldspiele, an denen eine 
begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch 
online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Art. 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Die ESBK kann der Konze6sionärin auch die Durchführung von kloinen Geldspielturnieren orlauben. 

Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 
Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
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3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender Weise mit 
dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und 
international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen 
in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und kompliziertes 
Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener 
bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland 
angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch 
im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben 
entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller 
besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 
25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gesuch um Ertoilung der Bewilligung macht die Spielbank Angaben über die Einhaltung der Anforderungen 
nach Artikel 17. 
2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, reicht der ESBK 
ein Zertifikat einer akkreditierten Prüf6telle ein über die Einhaltung dor spieltechni6chen Vorschriften. 
3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformitätsbewertung der automatisiert oder online 
durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 
2 Die Angaben und Unterlagen nach den AbBätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher eingereicht gemacht worden sind. 
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1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss 
nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten 
in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa 
dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 
Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut 
werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der 
Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten 
Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie 
nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt 
werden. Mit anderen Worten soll der Status quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur 
Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
einer Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel im 
Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser Art, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspielturnieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspielturnieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 
den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 
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Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 
Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 

Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 
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1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 

* * * 
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